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ERSTER TEIL

RECHTSVERHÄLTNISSE , VERWALTUNG,
BEWIRTSCHAFTUNG DER HUF

EINLEITUNG

Wonnig ist ’s, in Frühlingstagen
X' aeh dem Wanderstab zu greifen
t 'nd , den Blumenstrauß » am Hute ,
Gottes Garten zu durchstreifen .

Oben ziehn die weissen Wolken ,
l ' nten gehn die blauen Bäche ,
Schön in neuen Kleidern prangen
Waldeshöh ’ und WiesenfLäche.

(Weber , Dreizehnlinden ) .

Fürwahr , ein herrliches Stück Erde , ein
Gottesgarten ist die Iluf . Mit diesem Namen
bezeichnet man den westlichen Teil des
grossen , in Lothringens Vorgeschichte viel¬
genannten Warentwaldes .

Der Hufforst liegt auf den Gemarkungen
der Gemeinden Kreuzwald , Merten , Falk,
Gertingen und Ham . Er besteht aus Eichen ,
Buchen und Nadelhölzern und bedeckt einen
zum oberen und mittleren Buntsandstein ge¬
hörigen Sandboden auf einer Fläche von an¬
nähernd 2000 Hektar . Er ist umgrenzt von
freundlichen , mit schmucken Dörfern besetz¬
ten Wiesentälern . Im Westen fliesst der
früher mühlenreiche Weiherbach , im Osten
die den letzteren bei Merten aufnehmende
Bist vorbei . Der westliche Teil der Huf ist
gebirgig , der östliche meist flach .

Die Strasse von Hargarten nach Kreuz¬
wald teilt den Forst in eine nördliche und
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eine südliche Hälfte . Vom Bahnhof Har¬
garten verzweigt sich die Eisenbahn durch
die Huf , nordöstlich nach Ueberherm und
südöstlich nach Spittel . Vor alters führte von
Ham nach Falk eine sogenannte Königs¬
strasse, wahrscheinlich ist dies der heutige
Hamer-Weg .

Die Huf ist ein vielbesuchter Ausflugsort .
Alljährlich bringt die Bahn Tausende von
Menschen in den liebgewohnten Forst . Von
allen Seiten kommen sie , von den schönen
Ufern der Mosel, der Rossel , der Saar und
von noch weiter her . Wer die Huf einmal
gesehen und gekostet , will sie immer auf¬
suchen. Mutter Natur hat das Gefilde der
lothringischen Gaue zwar mit gutem Nähr¬
boden versorgt, mit auffallendenSchönheiten
aber nicht ausgestattet. An den Landes¬
grenzen dagegen hat sie ihre Augen und
Herz erlabenden Gaben um so reichlicher
zusammengetragen. Welchen Reiz entfaltet
im Westen das herrliche Moseltal ! Wie er¬
frischend lebt es sich drüben unter den stol¬
zen Tannen der Vogesen ! Wie anziehend ist
das Hinterland von Bitsch mit seinen Wei¬
hern und Burgruinen. Eine nicht minder
kostbare Perle im Rahmen unserer Heimat¬
erde ist an ihrer Nordgrenze der Hufwald.
Dieser bietet allerdings keine scharfumris-
sene Ansicht wie ein Moseltal ; seine Eigenart
liegt nicht in dem Wildromantischen der
Vogesenberge , auch nicht im Zauber altehr¬
würdiger Denkmäler, die an der Ostgrenze
unseres Landes die Bergkuppen krönen:
wohl aber in dem unerschöpflichen Wechsel
und der gefälligen Anordnung landschaft¬
licher Reize . Vor dem Auge des von Har¬
garten her der Huf zuschreitenden Wande¬
rers liegt das nordwestliche Eingangstor
der Huf, eingefasst von zwei wie stumpfe
Kegel erscheinenden Bergen, dem «grossen»
und dem «kleinen Zoll» .

Gar wuchtig wächst aus der Ebene der
«grosse Zoll» , ein richtiger Bergkegel von
321 m Höhe empor . An seinen Fuss schmiegt
sich das Dorf Falk, dessen Bewohner an der
unteren westlichen Kante des Berges zahl¬
reiche Felsenkeller aus dem gelbroten Sand¬
stein herausgeschachtet haben.
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Mit dem Namen «der kleine Zoll » ist der
nördliche Ausläufer des Langenbergs (326 m
hoch ) belegt . Der Höhenunterschied zwischen

•dem Bahnhof Hargarten und der Kuppe des
grossen wie des kleinen Zoll beträgt rund
100 m.

Der Langenberg selbst zieht sich in süd¬
östlicher Richtung weit in die Huf hinein .
Er begrenzt mit dem Metzerhübel im Westen
und dem Halsberg im Süden einen ostwärts
geöffneten Talkessel , in dessen Schoss die
ca . 12 Hektar grosse Bruchwiese (zur Zeit
mit dem Schacht III der Kohlengrube La
Houve) eingebettet ist . Die aus dieser Sen¬
kung zusammenrieselnden Wasser nimmt
der Leibsbach auf und führt sie in nordöst¬
licher Richtung der Bist unterhalb Kreuz¬
wald zu.

Woher der Name des Forstes Huf , bezw.
Hub, und der zwei aus demselben sich er¬
hebenden Kuppen , der Grosse Zoll und der
Kleine Zoll , stammen , bleibe ununtersucht .
Französische Schreibarten sind : Hoube,
Houb , Houffe und Houve (1706— 1711) und
weiter ; zwischendurch : hoube de Merten ,
houve de Forweiler (1711) ; Gros et petit Zoll
(1711), Grose Sol , klein Sol (1747) , canton de
grosse Zoll et la Petite Zoll ( 1755) , le grand
saule , le petit saule (saule : Weidenstrauch ).

« Das Reichsland » ist der Ansicht , «dass der
amtliche deutsche Name wohl nur dem
Wortklang zu Liebe gewählt sei » . Dieser Auf¬
fassung sind wir nicht , sondern wir halten
es umgekehrt für sehr wahrscheinlich , dass
die Franzosen um die Wende des 17. Jahr¬
hunderts ihre Bezeichnung dem deutschen
Wortlaut nachgebildet haben , wie wir übri¬
gens so viele andere Beispiele für die ver¬
kehrte Umformung alter deutscher Flur¬
namen von Seiten der französischen Verwal¬
tung haben . Man denke nur an den bekann¬
ten «Chemin Goutte» ; aus dem «Gemein-Gut »
ist ein Weg entstanden ! So auch hier !

Mit welchem Rechte den Bergen dieser
Name gegeben wurde , mögen andere prüfen .
Erwähnt sei, um die Frage interessanter
zu gestalten , neben unserer Huf mit dem
Grossen und Kleinen Zoll — die Hub bei
Dagsburg mit ihrem «Zollstock» .
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KAPITEL II

IELTERE ZEIT

Urwald , Moor, Heide , Steppe , Sumpf kenn¬
zeichnen den urwüchsigen Zustand der
Bodenoberfläche , wie er zu Vorzeiten in
unserem Gebiet bestanden hat . Aus dem Ur¬
wald hat sich erst unter zielbewusster Wald¬
pflege der heutige Forst entwickelt . Da bis
vor wenigen Jahrhunderten die Verjüngung
und Ergänzung eines Waldes fast aus¬
schliesslich durch die Natur vollzogen
wurde , so war der Wald in seinem Bestehen
in erster Linie abhängig von dem Wechsel
der Besiedlungsflächen .

Ackerbau und Weidegang drängten den
Wald auf unbenutztes Gebiet zurück oder sie
verschoben ihn auf verlassene Teile . Der
Baumwuchs fand sich auf den letzteren von
den Waldrändern ausgehend wieder ein . So
haben Hochwald , Buschwald , Gestrüpp und
Oedland , Weide und Acker je nach dem
Grade der Besiedlung in buntem Wechsel be¬
standen Moor und Sümpfe bedeckten zudem
weite Flächen bis zur jüngsten Zeit. Dieses
Bild muss man sich als lothringisches Wald¬
bild der fernsten Jahrhunderte , wie z . B . zur
gallisch - römischen Zeit, vorstellen .

Es ist nach den neuesten Forschungen mit
grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmeg ,
dass die Zeit der Marenbewohner sowie der
gallisch -römischen Kultur , oder auch die
Zeit dieser beiden zusammen für die loth¬
ringischen Wälder den letzten grossen
Wechsel bedeutete Mit dem Verfall dieser
reichen Besiedlung drang die Bewaldung so¬
weit vor , dass wir heute zahlreiche und aus¬
gedehnte Wälder auf jenen Stätten früherer
Kultur vorfinden .

Jene Zeit ist auch an unserer Huf nicht
spurlos vorübergegangen : Im Kanton «Bruch »
(heute Abteilung 25) nordwestlich der Strasse
Hargarten — Kreuzwald hat im Jahre 1867
der Garde general Lointier von Busendorf
einen römischen Begräbnisplatz ( ?) entdeckt .
Die damaligen Nachgrabungen förderten
eine Anzahl Münzen aus der Zeit von Nero
bis Antonin (54 — 161 n . Chr .) sowie viele Ur-
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nen zutage . Die heute noch umherliegenden
Scherben der letzteren bestehen aus rotem
(gebranntem ) Ton und lassen erkennen , dass
die Gefässe fast alle eine gleichartige schmale
Form mit Henkeln hatten und dass sie auf
der Töpferscheibe gedreht waren .

Ganz in der Nähe dieser Fundstätte wurde
gegen 1900 am Blauen Kreuz -Wege der Rest
eines sogenannten Gigantenreiters gefunden
(vergl . l' r . Hertlein , Die Jupitergiganten -
säulen , Stuttgart 1910, S . 13) . Der Stein wurde
durch Herrn Baumeister Reuter -Bolchen dem
Museum zu Metz übermittelt .

Berühmter ist die Mertener Säule , ein rö¬
misches Siegesdenkmal von ursprünglich
mindestens 15 m fiöhe , das im Jahre 1878
aus einem in Merten befindlichen Brunnen
zutage gebracht wurde und das unter zahl¬
reichen seinesgleichen das bedeutendste sein
soll . (J . 1912, 741 - 743 .)

Erwähnt sei hier auch die Sammlung
Schlinker (jetzt Erben Schlinker ) zu Kreuz¬
wald , in der viele Fundstücke aus der Um¬
gebung von Kreuzwald enthalten sind , aber
bisher der Landeskunde nicht zugänglich
geworden sind .

Im Jahre 1912 wurden im Muldental die
Reste einer römischen Villa entdeckt .

Es fanden sich — durch Beackerung an
die Oberfläche gebracht — behauene und
nicht behauene Sandsteine , ferner Kalksteine ,
Bruchstücke römischer Ziegel (tegulae u.
imbrices ), Brocken von Ziegelmörtel und
weissem Wandverputz , Henkelstücke eines
grossen Kruges (einer Amphora ) und mittel¬
grosser Tongefässe , sowie viele Wandbruch¬
stücke von Gefässen.

Nach dem Volksmunde sollte dort in alter
Zeit ein Kloster gestanden haben . ( ?) Auf der
Höhe des Halsberges wurde im gleichen
Jahre (1912) eine ausgedehnte gallisch -römi¬
sche Besiedelung festgestellt . Es befinden
sich dort im oberen Buntsandstein — auch
mehrere Maaren . Als Maare wurde ferner
eine Vertiefung in Abteilung 18 (im Vogesen¬
sandstein gelegen ) bestimmt . Diese hält zeit¬
weise Wasser und heisst im Volksmunde der
«Hirschbrunn »’

; danach Schutzbezirk und
«Forsthaus Hirschbrunn » . Maaren sind sonst
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im Buntsandstein selten oder gar nicht vor¬
handen und sie treten auch hier erst an der
Grenze vom Muschelkalk zum Keuper zahl¬
reicher auf . Ausgrabungen dürften in dieser
Richtung noch bessere Anhaltsgründe liefern.

Richten wir ferner unseren Blick auf die
zahlreichen Ackerterrassen der Huf selbst
(am Langenberg), ferner in der nächsten
Umgebung (z , B. im Waldkanton Benschel
des Gemeindewaldes Hargarten Abt . 9 bis 12
— dort in Abt . 9 auch gallisch -römische Vil¬
len — desgl . im Gemeindewald Kuhmen und
im Wendel’schen Privatwald bei Dentingen ,
die bedeutende Terrassen aufweisen ), so
wird völlig klar , dass zu vergangener Kul¬
turzeit unsere Hilf mit äen angrenzenden
Waldungen nicht bestand.

Jene Kultur sank in Trümmer . Acker und
Weide wurden verlassen und der Wald fand
sich im Laufe der Jahrhunderte von selbst
wieder ein . Er ist, soweit ihn Naturkraft
wieder begründete, das Erzeugnis einer Jahr¬
hunderte langen Entwicklung.

i



KAPITEL II

NEUERE ZEIT

A . ENTWICKELUNG
DER RECHTSVERHÄLTNISSE

Begründung der Forstverwaltung .
Die Forst -Ordonnance von 1669 und die Huf .

Mit der Neubildung des Waldes im allge¬
meinen erfolgte gleichzeitig unter Benutzung
mehr oder weniger grosser Ueberbleibsel
alteingesessener Bevölkerung eine oftmals
unterbrochene neue Besiedlung , aus welcher
die Rechtsverhältnisse unserer Zeit er¬
wachsen sind . Teilweise blieb der Wald in
grossen Stücken erhalten , zum Teil wurde
er in kleine Abschnitte zerlegt oder auch
wieder gerodet . Jedenfalls ist der Wald
schon um das Jahr 1300 in Süd - und West¬
deutschland und der Schweiz auf die heutige
Ausdehnung beschränkt worden . (H . L. 3. Bd.
S. 712). «Die Verteilung des Waldes unter
die verschiedenen Besitzer ist schon ums
Jahr 700 zu merken . Gewechselt haben seit¬
dem nur die Flächen , die den einzelnen Be¬
sitzern , dem Staat , den Gemeinden oder Pri¬
vaten gehören . Die alten Markwaldungen
sind vielfach in die Hand der Grund - und
Landesherren übergegangen und später (mei¬
stens) dem Staat zugewiesen worden .»
(ebenda .)

Das dürfte auch die Entwicklung unserer
Huf gewesen sein.

Die Huf war früher wohl ein Teil des
grossen Warentwaldes .

Die älteste uns bekannte Nachricht , die
mit der Huf in Verbindung gebracht werden
kann , gibt eine Urkunde , die besagt , dass am
25 . (?) Dezember 1299 der Herzog Friedrich
von Lothringen dem Ritter Isambert von
Warsberg seine lothringischen Lehen um
eine Wiese beim Teich am Wajrentwald unter
Gertingen gemehrt habe . Das betreffende
Schriftstück lautet : (J . 1900 S . 53): «Je Ferris
dus de Lorreingne et marchis fais savoir a
tous que c ’est bien par mon los et par mon
orant que messires Ysambert de Warnes -
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perch cheva ' iers mes hom et mes feaubles
ait et teigne de moi en acroisance des
autres fiez qu ’il tient jai de moi les preis
qu ’il at achetiez desuz mon estant dou bois
de Warant desouz Guertenges , saut mon
droit .»

Mit dem hier genannten Warant (Warent ),
der in seiner grössten Ausdehnung von Saar¬
brücken bis Warsberg sich erstreckte , ist
zweifelsohne der westliche Teil dieses
grossen Forstes , unsere Huf gemeint . Der
Weiher (mon estant ) weist auf den bekann¬
ten früheren «Ilamer Weiher » hin , der in
die Huf hineingriff . Dabei mag die in dem
Lehnsakte genannte Wiese bei dem Weiher
als Anzeichen dafür gelten , dass auf der
Linie Hamer Weiher — Gertingen der grosse
Warndtwald inkl . Huf seine Westgrenze da¬
mals schon erreicht hat .

An der Huf, deren ursprüngliche Grenzen
sich übrigens nicht näher bestimmen lassen ,
waren , wie am Warent überhaupt , mehrere
Besitzer beteiligt . An erster Stelle dürfen wir
an den Herzog von Lothringen denken , der
in dem soeben zitierten Lehnsakt vom Jahre
1299 Randgüter der Huf vergibt und wohl
auch in gleicher Weise am WTalde selbst
Oberlehnsherr war . Wesentlichen Anteil am
Hufwald besass schon früher das Benedik¬
tinerkloster zum heiligen Kreuz in Busen-
dorf .

Auf dem nach ihm benannten « Kreuz¬
wald » sind später Siedlungen entstanden
(Kreuzwald -Huf 1705), die mit den auf dein
rechten Bistufer gegenüberliegenden Kreuz¬
wald - la - Croix und Kreuzwald - Wilhelms¬
bronn (auch Kreuzwald - Nassau genannt , ent¬
standen im 17 . Jahrhundert ) die heutige Ge¬
samtgemeinde Kreuzwald bilden . Während
der Abteiforst mit der Zeit seinen Namen an
diesen Neugründungen hängen gelassen ,
scheint sich die Bezeichnung Huf oder La
Houve de Merten , wie die französische Ver¬
waltung sie gebraucht , ausschliesslich auf
dem übrigen , zwischen der Bist im Osten
und dem Weiherbach im Westen stehen ge¬
bliebenen Wald geltend gemacht zu haben .

Das Jagdrecht in diesem Forst beanspruchte
der Graf von Saarbrücken , der sonst im Wa-
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rent mit ausgedehntenGütern und Rechten be¬
lehnt war . Er geriet wegen dieser Ansprüche
mit Lothringen in Streit. Diesem wurde ein
Ende gemacht durch einen Vertrag vom
23 . August 1581 , wodurch Lothringen Forst¬
teile von Saarbrücken erwarb , sowie auch
solche 1594 von der dortselbst begüterten
Abtei Busendorf .

Lothringen hat etwa ein Jahrhundert spä¬
ter diese Waldgebiete seinem Amte Berus
einverleibt.

Zu früheren Zeiten war Berus ein alter
Amts- und Gerichtssitz des lothringischen
Herzogtums. Anton von Lothringen hatte
aber 1513 diese Herrschaft den Grafen Va¬
lentin und Anton von Isenburg-Grenzau im
Tausche gegen andere entlegene Güter als
Pfandlehen überlassen .

Durch die Reunionskammer von Metz
wurde die Herrschaft Berus 1683 mit Frank¬
reich vereinigt, musste aber im Ryswyker
Frieden 1697 an Lothringen wieder zurück¬
erstattet werden.

Die Herrschaft war inzwischen als Pfand¬
lehen in andere Hände übergegangen und
1683 vom Grafen von Soetern, Freiherrn von
Dagstuhl , gemuthet worden. 1699 war sie im
Besitz des Grafen von Lynden -Aspremont in
Gemeinschaft mit der Herzogin von Aerschot ,
dann in den Händen der Herren von Ha6n
zu Schwerdorf, welche die Herrschaft käuf¬
lich erworben hatten.

Lothringen löste von den letzteren 1705
(nach F . B . soll dies 1701 geschehen sein)
das Pfandlehen wieder ein und teilte hierauf

* die Dörfer und Waldungen des Amtes Berus
(darunter auch die Huf) der herzoglichen
Prdvötd Busendorf zu . (A. T.)

Seit der Besitznahme durch Lothringen
wurde die ~ anze Huf als herzogliches Do -
manialgut verwaltet . Mit 1766 kam sie an die
Krone Frankreichs , wurde in der französi¬
schen Revolution Staatseigentum und ist es
noch heute , abgesehen von gewissen Ge¬
meindewaldrevieren, die inzwischen abge¬
trennt worden sind .



In welcher Ausdehnung und Zeitfolge
auch die Huf als Besitz eines Klosters , einer
Herrschaft oder des Staates zu betrachten
ist , ein volles , durch keinerlei Rechte ein¬
geschränktes Eigentum war sie nicht .

Ein solch uneingeschränktes Besitzrecht
am Walde hat es überhaupt im Bereich des
späteren Elsass - Lothringen vor den in der
ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts er¬
folgten Ablösungen , nicht gegeben . Selbst in
den wenigen in der Frankenzeit einzelnen
Grossen als Sondergut überwiesenen Wal¬
dungen waren den eigenen und manchmal
auch fremden Untertanen weitgehende
Nutzungsrechte eingeräumt . Dieses Verhält¬
nis blieb auch unverändert als Teile dieses
Sondergutes , durch Schenkung oder Kauf ,
in den Besitz einer kirchlichen oder klöster¬
lichen Anstalt übergegangen waren .

Die Nutzungsrechte , die am Walde eines
anderen in Anspruch genommen wurden , be¬
standen allenthalben in dem Rechte auf
Deckung des gesamten Bedarfs an Brenn -
und Bauholz , sowie an Zaunholz und in dem
Rechte der Grossviehweide und Schweine¬
mast (vaine et grasse päture ) , in dem damit
belasteten Walde . Für den Bezug dieser
Nutzungen hatten die Berechtigten meistens
Gegenleistungen zu bringen in Geld ,
Frohnden und dergleichen ( R . 1 . Teil S . 198 ) .

Dem Waldeigentümer kam es vor allem
darauf an , möglichst viel Gewinn aus sei¬
nem Besitz herauszuwirtschaften . Heute
wird dies hauptsächlich erzielt durch den
Handel , die Ausfuhr . In der Zeit aber , da es
noch keine Eisenbahnen gab , die Wasser¬
strassen weit abgelegen und Strassen in der
Nähe , von Waldwegen gar nicht zu reden ,
eine Seltenheit waren , konnte ein Wald wie
die Huf dem Besitzer nur durch Vermitt¬
lung der Anwohner eine Rente bringen . Die
Walderzeugnisse waren im ganzen gering be¬
wertet und wurden fast ausnahmslos von
den anliegenden Siedelungen aufgenommen
und schliesslich halbwegs beansprucht . Ver¬
langten diese nach Erweiterung des Kultur¬
landes , so wurde auch an beliebiger Stelle
gegen geringe Gegenleistung gerodet .
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Die Anregung zu umfassenden Wald¬
rodungen zwecks Anlage neuer Siedelungen,
Höfe , wie ganzer Dörfer, ging sogar nicht
selten vom Waldbesitzer selbst aus . So ent¬
standen anfangs des 17 . Jahrhundert eine
ganze Reihe von Ortschaften auf Rodungs¬
flächen von Stiftungs- und Domänenwäl¬
dern , z . B . Kammern 1586 , Merlenbach 1590 ,
Freimengen 1602, Ernstweiler 1603 , Herrch-
weiler 1608 , Valette 1609 , Porzelette 1611 .

Diese Rodungen zwecks agrarischer An¬
siedlungen verlockten noch nach Ablauf eines
Jahrhunderts die herzogliche Regierung zu
gleichen Konzessionen in der Huf . So ent¬
stand infolge einer Ordonnance des Herzogs
Leopold v . J. 1704 auf einer Rodung der Houve
de Forweiler der jetzt saarländische Ort Neu-
Forweiler gegen Entrichtung der 7 . Garbe
und 13 Fr . für Holz und Weidrecht in diesem
Walde . Es bestand im Jahre 1710 sogar die
Absicht , ein zweites Dorf anzulegen , zu wel¬
chem Zweck im Kanton Happenpoul 133 Mor¬
gen ausgestockt wurden. Das Dorf wurde
aber nicht gebaut , um die Nachbarsorte, die
wohl dagegen reklamiert hatten , nicht zu be¬
einträchtigen . Die dafür bestimmten Ansied¬
ler wurden dem Orte Neu-Forweiler , wo sie
ihre Häuser bauen und die Ackerflur Hap¬
penpoul bewirtschaften durften, zugewiesen .
Um das Kulturland der Gemeinde zu erwei¬
tern , erhielt sie 1719 die Erlaubnis, abermals
152 Morgen verkümmertes Waldgelände ab¬
zuforsten. Aus ihrem Beschwerdeheftvon 1789
erfahren wir nun , dass sie durch Schikanie -
rung seitens des Forstamtes das Holz- und
Weiderecht in der Huf und infolge eines 26
Jahre dauernden Prozesses mit einem Doma-
nial -Unterpächter nicht nur den Happenpoul,
sondern auch das Pachtland von 1719 an den
Dominialhof, der sich dort bis auf 1000 Mor¬
gen abgerundet hatte, verloren hat (CDBJ).

Der Dreissigjährige Krieg verursachte eine
rückläufige Bewegung . Die der Huf benach¬
barten Dörfer wurden fast gänzlich entvöl¬
kert ; das Land verödete und es wurden so¬
gar ausgedehnte Feldfluren zu Wald, so dass
man späterhin zur zeitweisen Aufhebung der
uralten Rodeverbote schreiten musste . Die
Einwohner von Falk z . B . waren meistenteils

fei
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tot oder ausser Landes . Der Bann geriet der¬
art in Unordnung , dass 1694 eine Neu¬
vermessung stattfand . Nach einem aus dem
Jahre 1626 stammenden Güterverzeichnis ge¬
lang es hier wenigstens den Abkömmlingen
der alten Grundeigentümer noch sich vor
dem Amtsgerichte Warsberg — zu dieser
Herrschaft gehörten Falk und Gertingen —
auszuweisen . Das Schwesterdorf Gertingen
stand lange verwüstet und leer ; 1698 wurde
dieser Bann neu eingeteilt . Für die Güter
konnte sich hier niemand ausweisen , da die
ursprünglichen Besitzer nebst Nachkommen
alle gestorben oder verschollen waren . (O L ,
10 ) . Es ist ersichtlich , dass unter diesen Um¬
ständen während des 17 . Jahrhunderts in
unserem Gebiet an eine Besiedelung zur bes¬
seren Ausnutzung des Waldbesitzes oder
auch an eine forstliche Bewirtschaftung im
Sinne des französischen Forstgesetzes von
1669 nicht zu denken war . Erst ausgangs des
Jahrhunderts festigten sich die Verhältnisse
wieder . Man schuf im Jahre 1694 für Loth¬
ringen und Eisass eine zentrale Forstverwal -
tung , als die Neubesiedelung der Dörfer
schon im Gange war .

Der Anfang des 18 . Jahrhunderts zeigt uns
daher dreierlei :

1 . eine erstehende , auf Erhaltung des
Waldes und auf Verwertung seiner Er¬
zeugnisse bedachte Forstverwaltung ,
die den Besitzer vertritt ;

2 . die Neubesiedlung der verödeten Orte
und die Gewährung von Nutzungsrech¬
ten an die Kolonisten ;

3 . eine sich mehrende Bevölkerung in den
Dörfern , die ihre alten , durch Verwal¬
tung und industrielle Anlagen bedroh¬
ten Holzrechte geltend macht .

Diese drei Kräfte greifen derartig in¬
einander , dass sie in ihrer Geschichte nicht
getrennt behandelt werden können . Doch be¬
darf Punkt 1 noch eines besonderen Vor¬
worts .
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Zur Entstehung der Forstverwaltung :

a ) Die Hilf gehörte als Bestandteil des
Herzogtums Lothringen zum alten deutschen
Reiche , kam aber schön vor Mitte des
17 . Jahrhunderts unter französischen Ein¬
fluss . Die Regelung der forstlichen Rechts¬
und Wirtschaftsfragen hat das alte deutsche
Reich niemals als im Bereich seiner Zustän¬
digkeit liegend betrachtet . Deshalb konnte
infolge des bunten Durcheinanders verschie¬
dener Herrschaften innerhalb der Grenzen
des heutigen Lothringens und der noch grös¬
seren Abwechslung in den rechtlichen Ver¬
hältnissen der einzelnen Wälder , von einer
einheitlichen Forstwirtschaft bei uns keine
Rede sein . Und doch musste mit Rücksicht
auf die allgemeinen Zeit - und Kultur -
zustiinde auch die Forstverwaltung in der
Praxis an gewissen Regeln überall gleich -
massig festhalten , vor allem in Dingen , wel¬
che die Erhaltung (Verbot der Rodung ) , Aus¬
nutzung und Schutz des Waldes betrafen .
Insbesondere haben die allen , als Einzel¬
verbote hierzulande bis ins 9 . Jahrhundert
zurückreichenden Forstordnungen , einerlei
ob sie von Territorialherren allein aus¬
gingen , oder zwischen den Markgenossen
vereinbart waren , überall das Bestreben ,
den Berechtigten den Bezug ihrer Nutzungen
für alle Zeiten zu sichern , weshalb sie den
Verkauf von Holz an Nichtberechtigte oder
doch fremde Untertanen untersagten . So¬
lange das Ausfuhrverbot galt , reichte in
sehr vielen Waldungen zur Deckung des Be¬
darfs an Brennholz das im Walde anfallende
Dürrholz , die sog . Afterschläge , d . h . das Ab¬
fallholz der abgegebenen Baumstämme und
der Vorrat an sog . Taub - oder Umholz aus ,
das sind jene Holzarten , die für die Mast
oder zu baulichen Zwecken wertlos waren .
Auch galt überall die Vorschrift , dass Baum¬
stämme nur auf Anweisung der Förster ge¬
hauen werden durften . Infolgedessen muss¬
ten sich in allen für die Bedürfnisse der
Eingeforsteten selbst nicht allzukleinen Wal¬
dungen grosse Vorräte alter Stämme der
Hauptholzarten , Eiche , Buche , Wildobst , als
der Mast , sowie Kiefer , Tanne , Fichte , als
zu Bauholz dienend , ansammeln . Ausge -
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dehnte Blossen entstanden in jener Zeit nur
da , wo die Bestände durch Windwurf oder
Waldbrand vernichtet , und die so holzleer
gewordenen Stellen wieder mit grossen
Herden beweidet wurden . An diesen Ver¬
hältnissen änderte sich auch wenig , als man
bei Beginn des 15 . Jahrhunderts anfing , die
Einzelvorschriften der allen Forstordnungen
zu vollständigen Waldordnungen zu sam¬
meln und , wo sie fehlten , das Herkommen
in der Form von Weistümern zu verbriefen
(R . 1 . Teil , S . 198 ff ) . Die Ausdehnung der
Macht der Territorialherren ihren Unter¬
tanen gegenüber , ging wegen der obwal¬
tenden Zeitverhältnisse an den hierzulande
gelegenen Waldungen nahezu spurlos
vorüber . Die Massenabschlachtung der Wal¬
dungen war nicht möglich ; sie wäre auch an
den mit der Vielherrschaft des Landes zu¬
sammenhängenden Grenzzöllen und Ver¬
kehrsbelästigungen gescheitert . Der Wald¬
verwüstung durch die Untertanen wussten
die Herren sehr wohl vorzubeugen . Nur
mehren sich in jener Zeit die Nachrichten
über grosse Waldbrände , welche vielfach
von den Weideberechtigten absichtlich ge¬
legt wurden , um den Graswuchs zu fördern .

Die Geschäfte des Revierverwalters , mit
welchem in der Regel das Amt des Richters
in Forstsachen verbunden war , besorgte
in den Herrschaftswaldungen der Amtmann ,
in den Gemeindeforsten der Meier mit dem
Ortsgericht (Schöffen ) ; For $ tschutz war
Sache der in allen Waldungen vorhandenen
Waldhüter .

b ) ln Frankreich wurde das Forstwesen
nachweisbar schon seit 1115 durch schrift¬
liche , vom König erlassene Gesetze (Ordon -
nances royales ) , geregelt . Forstbehörden be¬
standen seit alter Zeit . Die Einrichtung be¬
sonderer Maitres des Eaux et Forsts führt man
bis in das 13 . Jahrhundert zurück . Auch die
forstlichen Grundbegriffe über Behandlung
des Hoch - und Mittelwaldes , über gewöhn¬
liche und aussergewöhnliche Hiebe , über das
Verbot der Führung eines Hochwaldschlages
ohne besondere Königl . Erlaubnis , Grund¬
begriffe , die den Ausdruck der Walderhal¬
tung (conservation des forets ) umfassen und
die wir in der Ordonnanz von 1669 wieder -
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finden , sie alle entwickelten sich schon vor
jener Zeit (Conference de l’Ordonnance de
Louis XIV , Paris 1725 ) .

Trotz dieser Gesetze und Behörden war
bis zur Mitte des 17 . Jahrhunderts ein ge¬
waltiger Rückgang der Forsten durch Ro¬
dung , Entstehung von Nutzungsrechten , u . a .,
zu verzeichnen . So soll der Wald von Or¬
leans ehemals mehr als 120 .000 Morgen ent¬
halten haben , während er um 1660 nicht
mehr ein Drittel hiervon aufweise (ebenda ).

Diese Verhältnisse , sowie das Interesse ,
die Waldungen Frankreichs zu einer bedeu¬
tenden Einnahmequelle des Landes zu er¬
heben , zeitigten die Ordonnance des Eaux et
Forets , du mois d ’aoüt 1669 .

Diese berühmte Colbert ’sche Forstordnung
ersetzte , auf achtjährige Vorarbeit gegrün¬
det , alle bestehenden Vorschriften , die an
sich verschieden waren oder verschieden
gehandhabt wurden , durch ein einheitliches
Gesetz ; sie gründete ein zentrales Verwal¬
tungssystem mit forstlicher Gerichtsbarkeit
und unterstellte diesem und damit dem öf¬
fentlichen Rechte sämtliche Waldungen des
Landes .

Die Ordonnanz dehnt in Verfolgung des
Grundsatzes , dass jeder Wald dem öffent¬
lichen Interesse unterliege , die forstwirt¬
schaftlichen Vorschriften bis auf die Privat¬
waldungen aus . Ziel ist die « reformation »
der Waldungen , d . h . die Abstellung aller
darin entdeckten Missbräuche , die Feststel¬
lung der Eigentumsrechte bei Staats - und
Gemeindewaldungen , die Regelung der auf
den Forsten lastenden Nutzungsrechte und
die Sicherung ihrer Grenzen . Alle Ge¬
meindewaldungen sollen z . T . innerhalb
sechs Monaten vermessen , kartiert und ver -
steint sein . Brennholzrechte werden aufge¬
hoben — die auf Rechts -Titeln beruhenden
gegen Entschädigung , die von Gemeinden ,
welche dafür Fronen , Grundzinsen und
dergl . zu leisten hatten , gegen Erlass der¬
selben . Zum Teil wird auch Geld an Stelle
des Holzes gewährt . Bauholzrechte werden
zum Teil auch beseitigt . (Ney , Geschichte
des Hagenauer Forstes , II . Teil , Seite 37
u . ff . ) . An Stelle der Naturalwirtschaft
wird die Geldwirtschaft eingeführt . Es wird



ein geregelter Schlagbetrieb eingeführt . Der
jährliche Schlag wird zumeist in der Form
eines Mittelwaldschlages auf eine genau zu
vermessende Fläche begrenzt . Ein Viertel
jedes Gemeindewaldes soll eine Hochwald¬
reserve bilden . Im übrigen Teile werden re¬
gelmässige Hiebe geführt , die sich auf der¬
selben Fläche frühestens alle 10 Jahre
wiederholen . Die Anzahl der Ueberhalt -
bäume , die bei jedem Schlage stehen zu las¬
sen sind , wird genau bestimmt .

Im übrigen wollen wir uns in die Einzel¬
heiten der Ordonnanz nicht vertiefen
(darüber , sowie über ihre Durchführung ,
siehe Ney loc . cit . ) .

Im Jahre 1694 übertrug die französische
Regierung die Fostverwaltung in Verfolgung
der Ordonnanz von 1669 einem Grand
mallre des Eaux et Forets , in Metz . Ihm un¬
terstanden die Forstämter (Maitrises des
Eaux et Forets ) mit Verwaltungs - und ge¬
richtlichen Befugnissen . Berufsinstanz war
die Table de Marbre in Metz . Da Frankreich
im Ryswicker Frieden 1697 Lothringen sei¬
nem Herzog wieder zurückgeben musste , soll
hier die genannte Ordonnanz bei weitem
nicht von der einschneidenden Bedeutung
gewesen sein , wie in Frankreich selbst ( R ) .
Nach dem . « Reichsland » soll sie bei uns erst
1766 , d . i . nach dem endgültigen Uebergang
Lothringens an Frankreich , Gesetz geworden
sein und zwar zunächst in den damals kö¬
niglichen Waldungen , in den Gemeinde -
und Privatwäldern dagegen erst um 1791 .
Wir werden nachweisen , dass diese Angabe
nicht stimmt .

Schon 1630 waren die « Dreibistümer »
(Metz , Toul und Verdun ) , — acquis par le
traite de Chambord , confirme par la paix
de Westphalie — einem in Metz residieren¬
den Zivilgouverneur oder Intendant unter¬
stellt . Durch Edikt vom August 1634 wurden
sie in Amtsbezirke (bailliages ) aufgeteilt .
Diese bestanden bis 1751 . Ein Gesetz von
1751 unterdrückte die alten prevötes des
Herzogtums Lothringen und schuf könig¬
liche Aemter (bailliages royaux ) , darunter
jene von Bolchen , Busendorf und Saarge¬
münd . Im Jahre 1766 wurde die Organisa¬
tion die gleiche wie in den anderen Provin -
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zen , indem Lothringen einem Intendanten
unterstellt wurde , dessen Organe die subde -
legues waren (D B) .

Diese Angaben bedürfen für unser Gebiet
der Richtigstellung und Ergänzung . Umfas¬
sende Auszüge aus den Akten des Bezirks¬
archivs Metz von 1700 bis 1770 (Anhang un¬
ten ) und der Sonderauszug über Verkaufs¬
bedingungen und Schlagführung von 1728
bis 1770 , beweisen , dass die Ordonnanz von
1669 in den Waldungen Lothringens schon
lange vor der Revolution (mindestens etwa
seit 1700 ) Anwendung gefunden hat . Die
Reformation der Waldungen , unter Nachprü¬
fung des Eigentums und Ablösung von
Rechten , die Einführung geregelter Schlag¬
wirtschaft (mindestens seit 1728 ) und staat¬
lichen Holzverkaufs auch für Gemeinden
(mindestens seit 1749 ) hat das Emporblühen
der Industrie unter Leopold erst ermöglicht .
Denn diese war von regelmässiger hoher
Brennholzlieferung abhängig . Diese Refor¬
mation der Waldungen ist von der Ordon¬
nanz von 1669 nicht zu trennen . Viele Här¬
ten , welche die genannte Ordonnanz in
ihrer Verwirklichung mit sich brachte , spie¬
geln sich in den sog . Beschwerdeheften der
lothringischen Gemeinden von 1789 wieder .
( Die Umformung der Herzoglichen Aemter
in solche des Roy de Pologne , Duc de Lor¬
raine et de Bar , und danach in königliche
Aemter de France ab 1766 , hat nicht die Be¬
deutung , die ihr vorn « Reichsland » zugemes¬
sen wurde ) .

Im Jahre 1705 wurde ein Teil der Huf ,
der , wie oben bemerkt , alter Besitz der Ab¬
tei Busendorf gewesen und 1594 durch Aus¬
tausch von Lutzweiler (Kr . Saargemünd ) , an
Lothringen überlassen war , zur Anlage einer
Glashütte hergegeben und abgeholzt . Durch
Arrete vom 29 . April 1705 gab nämlich der
Herzog von Lothringen dem Glasmacher
Franz Mayer und Konsorten Stenger , Engier
und Schüller die Erlaubnis 100 Morgen in
dem Domanialwalde « La Houve * zu roden
und in Ackerland umzuwandeln , Häuser zu
hauen und Gärten anzulegen (Ursprung von
Kreuzwald -Huf ) gegen einen jährlichen
Grundzins von 50 Livres (alias 6 Gros pro
Morgen ) und Entrichtung der 7 . Garbe .
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Ausserdem verpachtete der Herzog dem Glas¬
machern 20 Morgen bereits angebautes
Ackerland gegen einen Zins von 36 Livres .
Für den Betrieb der Glashütte bewilligte er
eine Holzberechtigung von 12 Margen jähr¬
lichen Schlages in 60jährigem Umlauf gegen
Zahlung von 35 Livres für jeden Morgen ,
dazu sämtliches Fallholz und die WindfälLe
im ganzen Walde gegen eine jährliche Ent¬
schädigung von 42 Livres . Die Glasmacher
sollten auch alle anderen industriellen
Werken bewilligten Privilegien und Vorteile
gemessen . (Diese Konzession förderte die
finanzielle Ausnutzung des Waldes ; der
jährliche Schlag entsprach der Ord . v . 1669 ) .

Da das Holz zum Betrieb der Glashütte nicht
mehr genügte , wurden den Glasmachern in
Kreuzwald durch Arret vom 4 . März 1752
und vom 19 . Februar 1754 noch je 12 Mor¬
gen zugewiesen . (Jahrb . 1912 , S . 210 ) . In
der Folge ging die Glasindustrie zurück ; sie
kam um 1787 bis 1788 vorübergehend zum
Stillstand , war jedoch 1801 wieder im Betrieb .
Näheres im zweiten Teil .

Eine weitere Ausdehnung ihrer Holz¬
berechtigung wurde aber dadurch verhin¬
dert , dass durch Arret du Conseil des Finan -
ces et Commerce de Lorraine vom 13 . Ja¬
nuar 1759 die Holzschläge der ganzen Huf
für eine Umlaufszeit von 33 Jahren den Be¬
sitzern der Eisenwerke von Kreuzwald und
Dillingen sowie der Glasfabrik von Kreuz¬
wald ( der letzteren unter Wahrung ihrer
bisherigen Rechte ) zugewiesen wurden . Un¬
ter den Inhabern der neuen Konzession be¬
fand sich Charles de Wendel aus Hayingen ,
der die zwei Jahrzehnte vorher als Eigen¬
tum des lothringischen Domaniums durch
die Gebr . Anien erbaute Kreuzwälder Eisen¬
hütte erworben , sowie auch die II Meile
von hier entfernte Hütte Ste -Fontaine vom
lothringischen Domanium in Erbpacht er¬
halten hatte . Die ebenerwähnte Konzession
musste laut späterer Mahnung (Arret vom
14 . 9 . 1785 ) im Jahre 1793 ablaufen .

Bei solch weitgehenden Konzessionen
konnte es nicht ausbleiben , dass die umlie¬
genden Gemeinden , die sich in der Aus¬
übung ihrer altgewohnten Holz - und Weide¬
rechte immer mehr eingeengt sahen , Ein -



spruch erhoben . Es kommt hinzu , dass die
Forstverwaltung inzwischen die Reforma¬
tion des Waldes durchführte . (S . Bewirt¬
schaftung ) .

Tatsächlich waren die Rechte der Ge¬
meinden althergebracht und öfters bestätigt:
so von der Herrschaft Berus (Urkunde über
Erneuerung der Rechte vom J . 1581 , ent¬
haltend ein genaues Verzeichnis derselben ) .
Am 11 . Juli 1610 waren sie vom Bailliage
d’Allemagne (in Wallerfangen) erneut fest-
gestellt und durch herzogliches Arret vom
24 . Juni 1709 unter Beibehaltung des bis¬
herigen Abgabesatzes bekräftigt .

Im Jahre 1775 endlich gab man dem for¬
mellen Einspruch nach , welchen der Frei¬
herr Anselm von Warsberg mitsamt den Ge¬
meinden Hargarten , Ham , Gertingen, Dalem ,
Falk, Kreuzwald, Merten -Biblingen und
Tromborn bei dem Kgl . Rat unter Vorlage
der alten Urkunden eingelegt hatten . Am
29 . August 1775 erging eine Kgl. Verordung,
welche die Angelegenheit regelte : Die Ge¬
meinden behielten ihre Rechte, aber es
wurden ihnen zur Ausübung derselben be¬
stimmte Waldteile überwiesen und zwar :
1 . Gertingen 400 Morgen , 2 . Ham und
Schloss Warsberg 550 Morgen , 3 . Kreuz¬
wald- Huf 425 Morgen , 4 . Merten und Biblin-
gen und Schloss Hetrange (erbaut 1735 ,
Villa des Freiherrn von Ahr) 750 Morgen ,
im Kanton Neylandt einschliesslich 1301
Morgen Land, die wieder aufzuforsten sind,
5. Dalem 325 Morgen «am grossen Zoll ».
6 . Tromborn 400 Morgen « am grossen Zoll » ,
7 . Falk 425 Morgen a.m grossen und kleinen
Zoll , 8 . Hargarten -aux -Mines 700 Morgen
am kleinen Zoll . Es erhielten somit die Ge¬
meinden im ganzen 3975 Morgen oder 795
Hektar ( 1 ha = 5 Morgen ) Berechtigungs¬
wald , nicht als Besitz .

Jedes dieser Reviere wurde in 25 Holz¬
schläge eingeteilt ohne ein Reserveviertel.
(Vergl . Ordonn . v . 1669 ) . Jede einzelne Ge¬
meinde bezog nunmehr aus ihrem Revier
ihr Brennholz und nach forstamtlicher An¬
weisung gegebenenfalls auch ihr Bau - und
sonstiges Nutzholz .
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Das Weiderecht (vaine et grasse päture )
erstreckte sich noch auf die ganze Huf mit
Ausnahme der von der Verwaltung gesperr¬
ten Waldteile . Für alle diese Nutzungen wa¬
ren auch in Zukunft die üblichen Abgaben
an die Domänenkasse zu entrichten . Diese
Berechtigungswaldungen sollten sehr pfleg¬
lich bewirtschaftet werden . Die Nutzung
war eine beschränkte nach dem früheren
Prinzip des 'Aushiebs einzelner Bäume (jar -
dinage ) . Der Hodzbestand und der Boden
gehörten jedoch den Gemeinden nicht .
Die Abtretung war 1775 schon bestimmt .
Trotzdem legte man im April d . J . 1776 die
Grenzen der Berechtigungsgebiete fest . Die
damals gesetzten Steine stehen teilweise
heute noch im Walde , z . B . an einem Pfad ,
der von der Madonna quer über den Langen¬
berg führt . Da sie später ihre Bedeutung ver¬
loren , wurde mancher von ihnen einem an¬
dern Zweck zugeführt ; sehr zu Unrecht , denn
heute noch bilden die damaligen Berechti¬
gungsgrenzen infolge Sohicksalslaune und
trotzdem die Gebiete niemals in den eigent¬
lichen Besitz der Gemeinden gelangten , die
zur Zeit gültigen Banngrenzen des Katasters .

Die französische Revolution gab bald
darauf den Gemeinden Gelegenheit , ihre
Hand ganz auf den Berechtigungswald zu
legen und die Forstverwaltung von jeder
Nutzung auszuschliessen .

Die vertraglichen Nutzungsrechte der
Kreuzwälder Eisen - und Glasindustrie hör¬
ten damals auch zu bestehen auf .

Das Dekret vom 28 . August 1792 gab den
Gemeinden die Erlaubnis , behufs Wieder¬
erlangung ihrer Wald - und anderen Berech¬
tigungen , welche ihnen seitens ihrer frühe¬
ren Herren durch einen Missbrauch der
Feudalgewalt entzogen waren , vor Gericht
klagbar aufzutreten . (Aus dem Sitzungs¬
bericht des Landesausschuss von Els .-Lothr . ,
7 . Session vom 15 . III . 1880 , Abel ) .

Unsere Gemeinden scheinen von dieser Er¬
laubnis , die andere mit grossem Erfolge be¬
nutzten , nicht Gebrauch gemacht zu haben .
Schon in den Beschwerdeheften von 1789 (den
sog . Cahiers de doleances , veröffentlicht 1908
durch Dorvaux et Lesprand ) fällt es auf , dass
keine der Gemeinden über Verlust oder
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Schmälerung ihre Nutzungsrechte (ancien
droit de marnage , affouage et grasse et vaine
päture ) klagt , abgesehen von der Weide , deren
Einschränkung die Gemeinden empfindlich
berührt hat . Eine Besitzergreifung von Teilen
des Staatsforstes fand jedenfalls ausserhalb
der Berechtigungsgrenzen nicht statt .

Das 19 . Jahrhundert brachte die Reaktion .
Am 28 . Ventose des Jahres XI (19 . März 1803)
wurde durch ein Gesetz allen Berechtigten
aufgegeben , ihre Rechtstitel binnen einer be-
stimmten Frist bei Strafe des Verfalles der
Forstverwaltung vorzuzeigen .

An dieser Klippe kamen unsere Gemeinden
vorüber . Die Forstverwaltung wurde jedoch
später auf die wirkliche Rechtslage aufmerk¬
sam , um so mehr , als der Zustand der Be¬
rechtigungswaldungen offensichtlich ein weit
besserer war als jener des Staatswaldes , ein
Unterschied , der zur Untersuchung führen
musste . Das 1827 in Kraft tretende Forst¬
gesetz (Code forestier ) gab der Regierung die
gesetzliche Handhabung , gegen die Gemein¬
den vorzugehen . Dieses Gesetz steht durch¬
aus auf dem Boden der Ordonnanz von 1669.
Es weicht keinen Fuss breit ab von der dort
bestimmten Richtlinie der «Staatsraison », wie
sie der zentral gerichtete französische Geist
durch Jahrhunderte verfolgt hat . Das Gesetz
beseitigt nur früheres Unrecht , frühere Miss¬
griffe und Schroffheiten ; es zieht bis zum
letzten Buchstaben die Folgen der rücksichts¬
losen Zurechtweisung durch das Volk, um
andererseits desto zielbewusster und energi¬
scher das Allgemeinwohl und Staatsinteresse
zu fördern .*) Durch Artikel 58 u . folgende
werden die Gemeinden und Private , die in
Staatswäldern Nutzungsrechte behaupten ,
angewiesen , diese Rechte durch die Gerichte
bis 31 . Juli 1829 bei Strafe des Verfalls be¬
stätigen zu lassen ; es wird gleichzeitig dem
Staat die Befugnis gegeben, seine Wälder
durch Waldabtretung (sog . Cantonnements

*) Schon 1791 war die Forstverwakung neu orga¬
nisiert ittd die Foretgerichtabarkeh . von den Forst -
Jtaitern getrennt and den ordentäiefcen Gerichten zu¬
gewiesen worden .
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oder Ablösung) von Holzberechtigungen zu
befreien . Andere Nutzungsrechte wie Pätu -
rage , Panage et Glandee sollen nur durch
Geld abgelöst werden können . Die Gemeinden
Ham und Gertingen wurden daraufhin im
Jahre 1829 von der Regierung bei Strafe des
Verlustes ihrer Rechte aufgefordert , ihre Be¬
rechtigungen nachzuweisen . Die Gemeinden
versäumten aber den gestellten Termin und
reichten 1831 ihrerseits Klage auf Bestätigung
der Rechte ein . Der Gerichtshof von Metz ,
der für die Kläger zuständig war , nicht aber
für den Gegenstand der Klage, wies durch
Urteil vom 2. Dezember 1834 die Klage ab.
Die Berufung erging nun an das Appellations¬
gericht zu Metz , das am 17 . August 1835 die
Berechtigungen unter Aufhebung des Urteils
der Vorinstanz für gültig erklärte und die
Klage an das Gericht von Diedenhofen (Sitz
des Forstinspektors , zu dessen Ressort die
Huf damals zum grössten Teil gehörte ) zu¬
rückverwies . Dieses Gericht bestätigte die
Rechte am 20 . Januar 1836 endgültig . (F . B.)

Es scheint , dass die Forstverwaltung voll¬
ständig planmässig gegen die Uebergriffe der
Gemeinden vorging . Sie begann 1837 in den
Berechtigungswaldungen sehr zum Schrecken
der Gemeinden auf die Eichennutzholzvor¬
räte die Hand zu legen. Daraufhin reichten
die Gemeinden Merten -Biblingen , Tromborn ,
Falk , Hargarten , Dalem und Kreuzwald bei
dem Gericht Klage ein unter der Begründung ,
dass ihnen durch Arret vom Jahre 1775 wirk¬
licher Gemeindewald mit vollem Besitzrecht
über Wald und Boden gegeben sei. Diese
Klage wurde aber durch Urteil vom 5. Juni
1839 kostenfällig abgewiesen . (F . B .)

In den Folgejahren drängte die Forstver¬
waltung auf die Durchführung der Ablösung
in der Ueberzeugung , dass die Beseitigung
der Holz- und Weiderechte eine unumgäng¬
liche Vorbedingung zur Gesundung des Wal¬
des , d . h . zur Ueberführung desselben in
Hochwald sei ; andererseits suchte sie die
Berechtigten zu überzeugen , dass sie aus den
vorgeschlagenen Cantonnements allein schon
durch Holzverkauf mehr Gewinn erzielen
würden als aus den Nutzungsrevieren , aus
denen sie knapp den eigenen Bedarf decken
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durften . Das Jtfose/departement hatte im
ganzen 75 solcher Ablösungen durch Abtre -r
tung von Staatswald durchzuführen . Hiervon
erfolgten zwischen 1827— 1854 sieben , 1854 bis
1857 zwölf, 1857 — 1859 achtzehn , im Jahre
1859 zehn , 1860 vierzehn , 1861 —1866 zwölf , im
ganzen 73 . Oh es der französischen Verwal¬
tung gelungen ist auch die zwei letzten durch¬
zuführen , entzieht sich unserer Kenntnis .
(M. A . 1860 .) *)

In einigen Fällen ging es nicht ohne heisse
Kämpfe ab ; in den meisten jedoch einigte
man sich friedlich , ohne die Gerichte in An¬
spruch zu nehmen . Die Berechtigungen un¬
serer Hufgemeinden wurden in den Jahren
1856 — 1862 abgelöst . Für jeden einzelnen Fall
ermittelte man den Wert der Rechte . An
Stelle des so berechneten Kapitals erhielten
die Gemeinden jetzt richtigen Gemeindewald
zum eigenen Besitz , dazu für die Weide¬
rechte noch bares Geld . Von den ursprüng¬
lichen Berechtigungswaldungen kam auf
diese Weise nur etwa die Hälfte an die Ge¬
meinden . Es erhielten definitiv :

Kreuzwald 45,17 ha .
Dalem 27,29 ha .
Gertingen 48,10 ha .
Ham 65,89 ha .
Falk 45,29 ha (dabei 16,11 ha Acker).
Merten -Biblingen 57,16 ha .
Hargarten 82,14 ha .
Im ganzen 403,20 ha gegen 813,51 ha früher .
Im allgemeinen vollzog sich auch hier die

Ablösung ohne grossen Widerstand . Man sah
eben ein , dass der Verwaltung gegenüber
alles Widerstreben aussichtslos sei .

Für die Gemeinde Merten -Biblingen ergab
die Ablösung insofern eine besondere Härte ,
als ihr altes Rodeland nicht in die abgetre¬
tene Fläche hineinbezogen wurde . Die Ge¬
meinde gab ihrer Entrüstung in einer ge¬
pfefferten Beschwere Ausdruck . Das änderte

*) Dagsburg und Umgegend gehörten wie Saar¬
burg und Ohäteau -Salina zu dem Departement
Merurthe -et-Moselle



aber daran nichts , dass die sämtlichen
Grundstücke , genannt Neuland und Neu¬
stücker , auf welchen sicher schon eine Art
verjährten Eigentumsrechtes lag — trotz der
Zinsbezahlung — , von der Verwaltung unter
Bevorzugung der bisherigen Nutzniesser am
31 . August 1864 öffentlich verkauft wurden .
Der Erlös für 255,391 ha betrug (ohne die
noch zu zahlenden Gebühren von 1048 bezw .
1527,28 Fr . mitzurechnen ) 40340 Fr . ; der
Hektar kostete demnach 1579 Fr . , der Acker
316 Fr . Die versteigerten Stücke waren 8 bis
20 Ar gross , bei einem Durchschnitt von
10 Ar , dem 158 Fr . als durchschnittliche
Kaufsumme gegenüberstehen . (F . B.)

Heute sind die Schmerzen der Ablösung
längst überwunden ; man weiss nichts mehr
von jenen Ereignissen .
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B . BEWIRTSCHAFTUNG DER HUF

1. BIS ZUR REVOLUTION .

Dass die lothringische Forstverwaltung der
Huf ihr eingehendes Interesse widmete , er¬
sieht man aus den Besichtigungsprotokollen ,
die sie von Zeit zu Zeit aufnehmen liess . Ein
solches vom Jahre 1707 gibt uns ein Bild von
dem damaligen Zustand des Waldes .

«Südlich und östlich von Merten -Biblingen
ein gleichalteriger geschlossener Hochwald
von alten Eichen und Buchen . Bei dem Dorfe
Falk , in dem auf einem kleinen Berge
(Grosser Zoll !) gelegenen Grossholz -Buchen¬
wald mit vielen alten , vereinzelt stehenden
Eichen . In einem anderen Waldteile , Pissel¬
bach genannt , eingedrängt stehendes Eichen¬
gertenholz . Im Kanton Schieferfeld bei Har¬
garten gleichalteriger Buchen - und Aspen¬
hochwald mit 'sehr wenig Eichen . Im übrigen
zwischen Falk nach Südosten bis zur Höhe
des dem Herrn von Warsberg gehörigen
Espenwaldes *), ferner bis Gertingen und Ham
überall guter Buchenhochwald ohne Eichen .
Nördlich von dieser Linie bis Kreuzwald
guter Buchenwald mit einigen Eichen .

An Rodungen und Blossen: Oestlich von
Falk und Biblingen viele von 25—30 Morgen ;
in der Gegend des Gluckenhofes (b . Glockenh .)
eine Rodung von 25 Morgen, wie es scheint
seit 5—6 Jahren entstanden . Im ganzen in

*) Der westlich an die Huf angrenzende «Espen¬
wald » ist gegen 1843 ff . zum grössten Teile ausge¬
rodet und in Hofland (St , Johann , St . Nicolaus , St .
Jullius auf Bann Gertingen . . . auf Bann Kuhmen )
umgewandelt worden [siehe Ortsgeschichte Lothrin¬
gens , Bd . X ] ,



— 28 —

jener Gegend, genannt Grossheydt und Pis¬
selbach , 500—600 Morgen Heidefläche mit
einigen Birken , Aspen , Weiden , ohne Buche
oder Eiche . Bei Hargarten eine alte Rodung
von 20 Morgen ; bei Falk eine von 100 Mor¬
gen, Heisfeld genannt . Bei dem in die Huf
eintretenden Hamer Weiher eine Rodung
von mehr als 100 Morgen . Die meisten
Rodungen waren wohl infolge des dreissig -
jährigen Krieges aufgegeben . Das Protokoll
verzeichnet also, abgesehen von zwei an der
Bannscheide von Falk und Biblingen gele¬
genen Brüchern (gen . Milzfroterbusch ) einer¬
seits eine Gesamtfläche der Rodungen und
Blossen von zirka 170 ha , andererseits die
Tatsache , dass die Huf im übrigen mit tadel¬
losem Hochwald bedeckt war , südlich aus
Buchen , nördlich aus Eichen und Buchen be¬
stehend . Es wird besonders hervorgehoben ,dass im ganzen Walde kein Schlag geführt
sei (im Gegensatz zu der bisherigen Heraus -
plänterung von einzelnen Bäumen , der Jar -
dinage ) ausser bei Kreuzwald , wo die her¬
zogliche Rechnungskammer den Glasern ge¬nannten Ortes Holz hätte anschlagen lassen .
(F . B. Urkunde Bez .-Arch . Metz .)

Der Zustand des Waldes war dennoch im
Jahre 1707 verhältnismässig gut . Das änderte
sich aber bald , namentlich infolge wiederhol¬
ter Abtretungen an die Kreuzwalder Glas¬
hütte , die mit der Zeit auf 534 Morgen, d . i.
107 ha , erweitert wurden . Und als das Forst¬
amt zu Busendorf i<m Jahre 1755 zur Neu¬
besichtigung der Huf schritt , musste man
feststellen , dass von 12 831 Morgen (= 2622 ha )
der ursprünglichen Waldfläche 2762 Morgen
(= 564 ha) in Ackerland und Wiesen im In¬
nern und am Rande des Waldes umgewan¬delt waren .

Nach den damaligen durch die Feldmesser
Mathieu und Letixerant angestellten Ermitte¬
lungen entfallen von der Gesamtfläche mit
2622 ha :

auf a) Hochwaldbestände 1267 ha ;b) Mittehvald 597 Hektar ;
c) Sümpfe und Blossen 164 ha ;d) Ackerland 499 ha ;
e) Wiesen 66 ha ;
f) (cAnticipations » (platzweise Ein - bez.

Vorgriffe , Lichtungen ?) 29 ha .



Darauf schritt der Forstmeister (Maitre
particulier ) von Busendorf zu zwei für die
Huf äusserst bedeutungsvollen Massnahmen:

1 . Er verordnete am 16 . Oktober 1755 , dass
sämtliche Rodungen im Innern des Waldes
(mit Ausnahme der Bruchwiese) wieder auf¬
zuforsten seien . Als Entschädigung sollten
die bisherigen Nutzniesser (Censitaires)
Waldparzellen am Rande der Huf zur Um¬
wandlung in Ackerland erhalten. Nach die¬
sen Abfindungen , so rechnete man, würde die
Waldfläche der Huf 1934 Hektar (darunter
1190 ha Hochwald) betragen. [Die Grenzen
der Huf wurden 1754 und 1755 versteint.]

2. Ferner wurde verordnet , dass im Gegen¬
satz zur bisherigen sehr unregelmässigen
Bewirtschaftung der ganze Wald künftig in
33jährigem Umtrieb *) mit Jahresschlägen
von 100 + 75 + 50 Morgen in drei Serien =
225 Morgen (45 ha) zu bewirtschaften sei.
Hiebsreihe und Hiebsfolge wurden genau
entworfen. (S . im Gegensatz hierzu Ober¬
forstmeister Neys Vortrag : Welche Erfah¬
rungen liegen vor bei der Umwandlung von
Mittelwald in Hochwald. 1907 zu Strassburg,
Verlag Julius Springer, Berlin , S . 42.)

Die französische Forstverwaltung bezeich¬
net später diesen von jenem Zeitpunkt ab
einsetzenden Schlagbetrieb als eine sehr
räuberische Mittehvaldwirtsdhaft, die den ge¬
gebenen Verhältnissen durchaus nicht ange¬
passt war . (F . B.)

Die 1755 erfolgte Bestandsaufnahme be¬
stätigt und ergänzt im übrigen jene des Jah¬
res 1707 :

*) «Für die Staats- und Gemeindeforsten des Her¬
zogtums Lothringen wurde mit der formellen Ein¬
führung des schlagweisen Betriebes in den Jahren
1780—1754, also gerade in der Zeit der Anfang ge¬
macht, als dort das Holz begann in grossen Massen
verkäuflich zu werden (u . a. nach Holland) . Es
wurde damals für eine Reihe von Waldungen die
Einteilung in Schläge — und zwar in 80—35er
Jahresschläge auf Muscheikalk *und Keuper, in 40 bis
45, auf Sandboden vorgeschrieben, für manche aber
auch die Unmöglichkeit erkannt, sie nach ihrer da¬
maligen Verfassung schlagweise zu bewirtschaften .»
(R . I. Teil, S. 208) .
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Der Wald wurde in Kantone zerlegt ; die
Beschreibung dieser Kantone bietet in forst¬
licher Hinsicht insofern Wertvolles , als man
über Art und Ausdehnung der bisher geführ¬
ten Schläge und die Bestände selbst Näheres
erfährt :

Kanton Grosser Zoll : An den Hängen schö¬
ner Hochwald von alten Buchen und Eichen ,
oben licht . In der Niederung bis zum Heis¬
feld, kleinen Zoll und dem Krielbruch Eichen¬
wald , genügend wüchsig , am Bruch mit ge¬
ringer Höhe . Die ältesten Eichen sind ab¬
gängig ; viele Lichtungen ohne jeglichen
Jungwuchs .

Kanton Bibling (südl . Biblingen ) : Südwest¬
lich «Neuland » bis Grosser Zoll Buchen mit
Eichen ; am Bruch bis Neuland (südöstlich !)
lichtes und mässig wüchs . Eichenbaumholz ;
direkt am Bruch 5 ha jüngerer Eichenhoch¬
wald von mässiger Höhe . Am Tal Falk nach
Biblingen schlechter Eichen - und Buchen¬
wald , das Altholz geringwüchsig und abgän¬
gig, das Unterholz von schlechtem Wuchs .
Von der Strasse Falk — Kreuzwald in nörd¬
licher Richtung zwischen den Erlen - und Bir-
kenbrüchern genannt , Kriel - und Milfers¬
bruch bis in die Nähe von Betting ( ?) Hoch¬
wald von lichten und abgängigen alten Bu¬
chen mit einigen Eichen ohne jeglichen
Nachwuchs .

Kanton Zenenberg (bei Hirschbrunn ) : Es
sind zirka 850 Morgen = zirka 170 ha an
mittelwaldartigen Hieben geführt ; das Un¬
terholz ist 6—22 j . und besteht aus lichten ,
bemosten und kurzen Eichenstockausschlä¬
gen, gemischt mit vielem Gestrüpp und in
den jüngsten Schlägen mit reichlichem Gin¬
ster (Spartium ) . Das Oberholz besteht aus
alten , meist abgängigen Eichen , vereinzelt
Buchen ; unter den letzteren völlig verkom¬
mener Buchenjungwuchs . An Hochwald ist
nur ein Rest von zirka 50 ha vorhanden , be¬
stehend aus kurzem Eichenbaumholz (verein¬
zelt Buche) mit vielen Blossen und zum Teil
recht abständig .

Kanton Falk (südl . der Strasse Falk —
Kreuzwald !) : Guter Buchenhochwald ver¬
schiedenen Alters mit einzelnen Eichen ; an
der gen . Strasse licht , kurz und abgängig ;
dabei einige gute Jungwuchshorste .



150 Morgen sind schon gehauen .
Der Hochwald besteht aus Buchenstangen -

und Baumholz , desgleichen einigen Eichen .
In diesem Kanton liegen 2 Ackerflächen .

Kanton Linenwald (Name von Linden her¬
rührend ; südl . der heutigen Bahnlinie Har¬
garten —Kreuzwald ) : Ueberall guter Buchen¬
hochwald , Stangen und Bäume ; vielfach
Jungwuchs . Schon zur Hälfte durchhauen .
Die ältesten Schläge bei Ham zirka 23jähriges
Unterholz Linden , Weiden , Aspen und einige
Buchen , Eichen , Hainbuchen ; dazwischen
als Oberholz beträchtliche Hochwaldteile aus
Buchen mit einzelnen abständigen Eichen .

Kanton Halsberg (bei dem jetzigen Forst¬
haus Gertingen ) : Schöner Buchenhochwald
auf den südöstlichen Hängen , licht , mit eini¬
gen massigen Eichen .

50 Morgen sind entlang den «Espen » abge¬
holzt . Unterholz 23~ 24jährig , aus lichten
Weiden , Buchen und Eichen mit sehr lichtem
Bucheniiberhalt .

Kanton Kleiner Zoll (jetzt Gemeindewald
Hargarten ) . Ganz gehauen seit 10— 12 Jahren
Das Unterholz , bestehend aus Buchen , Hain¬
buchen , Eichen und Weiden ist seit 2 bis 3
Jahren ganz verkommen . Der Ueberhalt be¬
besteht aus lichten Buchen , die sehr unter
dem Wind leiden , am Feldrand nördlich auch
aus Eichen , darunter reichlich Ginster .

Es sind hier drei Ackerstücke .
Kanton Langenberg . Der ganze Berg ist ge¬

hauen ; übrig sind noch 300 Morgen am Leibs¬
bach und Hamersträsschen , dort Buchen¬
stangen - bis Altholz . Ungefähr 240 Hektar
sind schlagweise gehauen , die ältesten
Schläge 24jährig , Buchen und Weiden mit
einzelnen Eichen , gutwüchsig ; viele Lichtun¬
gen infolge Weidegangs .

Die letzten Schläge , 12jährig , im Zentrum
des Kantons gelegen und durch andere Um¬
stände sehr abgekommen .

Das Oberholz in den Schlägen besteht aus
Buchen , von welchen viele durch rauhe
Winde beschädigt sind .

In folgendem erhalten wir die Entstehung
der Tannenbestände .
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Ungefähr 400 Morgen = zirka 80 ha , die
in Ackerkultur gestanden hatten (die alten
Ackerbeete sind noch heute am neuen Schei¬
benstande bergwärts deutlich erkennbar ),
sind «mit Weisstannen angesät » .*) Von der
Saat ist recht wenig gekommen . Die Fläche
wird nur langsam wieder in Bestand zu brin¬
gen sein , weil der grösste Teil des Ueberhalts ,
den man (trotz Ackerbaus ) belassen hatte ,
durch die Austrocknung des Bodens zugrunde
gegangen ist. Es findet sich am Langenberg
ein Gelände , das noch als Acker benutzt wird .
(Abt . 49, 50 .)

Aus dieser Bestandsaufnahme , der 1867 die
französische Forstverwaltung einen besonde¬
ren Rückblick widmete , zog diese folgende
Schlüsse :

Bis gegen 1725 blieb eß tatsächlich bei der
altgebräuchlichen und sehr beschränkten
Waldesausnutzung , wie sie für die Zeit um
1707 beschrieben wurde . Die Glaser ver¬
brauchten bis dahin hauptsächlich das auf
den Rodungen anfallende Holz . Da die
Schläge bei der Aufnahme im Jahre 1755
20 —25jährig waren , so können sie erst 1730
begonnen haben . Aus alten Akten gehe her¬
vor , dass diese Hiebe ((Coupes de tire ä
aire », wörtlich : Auszugs - und Lichtungshiebe
sein sollten , mit einem Ueberhalt von zehn
älteren Bäumen und 12 Gerten je Morgen,
oder für den Hektar von ungefähr 50 alten
und 60 jüngeren Bäumen . (F . B.)

Vergleichen wir bezüglich Umtrieb des
Unterholzes und Ueberhalt die Bestimmungen
der Ordonnanz :

Umtrieb : Derselbe sollte mindestens lOjäh-
rig sein , wie schon die Ordonnanz vom Sep¬
tember 1563 , August 1573 und April 1588 für
die Gemeinden vorschrieben . (Cf. 1725 .) Der
Umtrieb war aber schon zu unserer (II . Bd.
S . 265) Zeit für Gemeinden , Kirchen und
Staatsforsten auf mindestens 25 Jahre er¬
höht . (Commentaire 1722 , S . 306).

*) Die Ordonnanz von 1669 enthält Vorschriften
zur Wiederaufforstung .



Ueberhalt : Nach dem Gesetz 10 für Hoch¬
wald und in der Regel 16 für das Unterholz
je Morgen (des Gesetzes) gleich 20 und 31 je
Hektar . Ein Staatsratsbeschluss vom 6 . No¬
vember 1717 befahl , überall die schönsten
Bäume als Oberholz (Baliveaux , modernes et
anciens ) stehen zu lassen , ohne ihre Zahl und
Holzart anzugeben . (S. Ney, Geschichte des
Hagenauer Forstes H 7 . S. 142.) Man wäre
damit dem richtigen Mittehvald ziemlich
nahe gekommen . Es scheint , dass hier nur
der gesetzliche Ueberhalt unter Anwendung
des lothringischen Masses (5 Arpents = 1 ha
statt 2 des Gesetzes) wie oben eingehalten
wurde , soweit man dies überhaupt konnte.
«Als Ueberhälter liess man , ohne Rücksicht
auf ihr Alter , stehen, was sich an gutgeform¬
ten Eichen , Eschen , Buchen vorfand. Ahes
andere trieb man kahl ab .» (S . Ney wie oben
S . 39 .) *)

In der Zeit von 1730 bis 1755 wurden nach
dieser Vorschrift gehauen 597 ' ha und zwar
ziemlich regellos . Vom Jahre 1755 ab wurde
zum Besseren des Waldes eine Einschränkung
des Weideganges durchgesetzt. Doch die Aus¬
plünderung der Hochwaldbestände schritt
rüstig vorwärts . Zwar heisst es in dem Be¬
richte desselben Jahres : «L ’am^nagement de
la foret dopend de la Conservation des tail -
lis, dont le repeuplement sera lent et tardif,
parce que la foret est pauvre en hautes fu -
taies hetres qui ne repoussent presque ja-
mais de souches .» Trotzdem ordnete man
infolge der gesetzlichen Vorschrift die Fort¬
setzung des Coupes de tire ä aire und Coupes
r6gl6es an , obwohl man also erkannte , dass
der Ueberhalt ungenügend zur natürlichen
Verjüngung und die Buche ungeeignet zum
Ausschlagen vom Stock aus sei . Für den Wald
passte nur der Hochwaldbetrieb. Diese
Hiebe aber mussten zu seiner vollkommenen
Verarmung und Verlichtung führen.

* ) Coupes reglees sind solche Hiebe in den richti¬
gen Eichen - und Haimbuchenausschlagswaldungen ,
Coupes de tire ä aire in den wenig für den Unter¬
holzhieb geeigneten Buohenwaldungen Hiebe hoch¬
waldartiger Form .
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Nun kam mit dem Jahre 1759 die Konzes¬
sion an die Besitzer der Kreuzwälder Hüt¬
tenwerke . Dadurch wurden , wie bereits be¬
richtet , die Holzschläge der ganzen Huf in
33jährigem Umtrieb (vorher ÖOjährig) den
genannten sowie der Glasfabrik Von Kreuz¬
wald zugewiesen . Die Fläche der Jahres¬
schläge wurde gleichzeitig festgesetzt auf
174 Morgen Hochwaidschlag und 150 Morgen
de rec^pages,*) d . h . erneuter Hieb der
Schläge 1730— 1750 im mittelwaldartigen
Scblagbetrieh . (F . B.)

Anno 1775 wurden von der Huf besondere
Reviere an die nutzungsberechtigten Gemein¬
den abgegeben . Nach dieser Abfindung sollte
der Rest des "Waldes in ebensoviele Schläge
zerlegt werden als noch Jahre von jener 1759
erteilten Konzession übrig waren . Diese
Schläge wurden infolge der Konzession den
früher genannten Hüttenbesitzern zugewie¬
sen- Es ist offenbar , dass sich diese infolge
der Verkleinerung der Nutzungsfläche durch
die Stärke der Hiebe auf Kosten unserer Huf
zu entschädigen suchten . (Sie griffen auch auf
die Berechtigungsgebiete der Gemeinden
über .) Am 14 . September 1785 bestimmte
dann ein Kgl . Erlass , dass ihre Nutzungs¬
rechte nach acht weiteren Nutzungsjahren ,
also 1793 , als erloschen zu betrachten seien.
(F . B .)

Die Schlagweise sollte nach 1775 in dem
unbelasteten Teile immer noch in Coupes de
tire ä aire bestehen , die jährlich an zwei
Stellen gehauen wurden . Die Hiebe waren
aber jetzt überwiegend solche de recepage
(Hiebe der Stockausschläge ).

Der Hochwald hörte 1788 zu bestehen auf.
Während eines weiteren Umlaufes machten
sich die unvermeidlichen Nachteile dieses
Betriebes geltend . Die Bestände boten ein
trauriges Bild : überall Hecken , Blossen und
Heide .

*) S . Ordonnanz von 1*60 Art, XVI . Ree&page est
la eovpe qni est faite des bois abrowtis (abgefres¬
sen) o« mal venants , pour les remettre en vi/leur.
(Comm . 1772.)
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2. REVOLUTION .

Misswirtschaft , Beschwerden.

Wir werfen die Frage auf : Welches Er¬
gebnis hatte die Forstverwaltung von 1694
bis 1789 unter dem Zeichen der Colbertschen
Ordonnanz für unsere Huf und die anliegen¬
den Gemeinden ?

1 . Erfolge : Die Huf wurde durch «Refor¬
mation » im Sinne der Ordonnanz erst wieder
geschaffen . Sie ist von Rechten grösstenteils
befreit worden und ihre Wirtschaft wurde
aus einer Natural - zu einer Geldwirtschaft.

2. Nachteile : a) Die Anwendung einer der
Ordonnanz entsprechenden Schlagwirtschaft
auf die Huf brachte wohl finanzielle Vor¬
teile, aber sie zerstörte unseren Wald voll¬
ständig . Es war ein falsches Wirtschafts¬
system , das infolge des gesetzlichen Zwanges
erst bis zum letzten Rest durchgekostet wer¬
den musste , ehe eine Aenderung durchzuset¬
zen war.

b) Die Reformation hat den umliegenden
Gemeinden bezüglich ihrer Holz- und Weide-
rechte Beschränkungen auferlegt. Das Forst¬
verwaltungssystemwar aber durch 100 Jahre
hindurch selbst keiner Reformation unter¬
zogen. Es wies so viele Missstände auf, dass
unsere Gemeinden es als eine der drückend¬
sten und verhasstesten Lasten empfanden.

Betrachten wir diese Missstände und den
geschichtlichen Hintergrund , auf den sie
wirkten:

In gleicher Weise wie die Huf, so hatte
auch die Bevölkerungsdichte zu jener Zeit
einen gewissen Tiefstand erreicht . Im Jahre
1760 stellte man fest, dass die Einwohner¬
zahl der Provinz, «die 1738 über 7(K) 000 See¬
len betragen hatte , durch Konskription, Ver¬
luste im Felde und durch Auswanderung um
ein Viertel zurückgegangen , dass 23 950
Bauern, insbesondere durch den Wucher,
gänzlich verarmt und zu Tagelöhnern herab¬
gesunken waren, dass die erzwungenen Ge¬
leit - und Spanndienste für die Armeen den
Landleuten Tausende von Pferden gekostet
hatten , dass fast die Hälfte der Aecker un¬
benutzt und brach lag , dass es allenthalben
an dem nötigsten Viehstande und dadurch
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auch an Dünger fehlte , so dass auch die be¬
hauten Grundstücke nur ärmlichste Erträge
lieferten . Es stellte sich ferner heraus , dass
die Subventionssteuer auf weit über 3 Mil¬
lionen gestiegen war , obgleich die Volkszahl
bedeutend abgenommen hatte und dass ein
Gebiet, dessen steuerbare Erträge auf
7 300 000 Livres veranschlagt waren , an La¬
sten verschiedener Art , die Pachtgelder mit
einbegriffen , nahezu 9 Millionen bezahlte .»
(Derichsweiler , Gesch . Lothringens .)

Es war dies die Zeit des von Frankreichs
Gnaden als Herzog Lothringens eingesetzten
und unter dessen Bevormundung 1737— 1766
regierenden ehemaligen Polenkönigs Stanis¬
laus, einer Uebergangsperiode, in der Frankreich
dem lothringischen Volke, das mit ganzer
Seele seinem angestammten Herzogshause
ergeben war , wenig Sympathie abjtewann .
Der 1766 vollzogene reelle Uebergang an
Frankreich brachte wohl einige materielle
Erleichterungen , dagegen vermehrten sich die
ins Unerträgliche anschwellenden Steuer¬
lasten , bis schliesslich , die Revolution aus¬
brach . Einen Ueberblick über die Missstände ,
die unsere Leute bedrückten , geben die Be¬
schwerdehefte der Gemeinden vom Jahre 1789
(C . D. B .J) . Aus ihnen geht hervor , dass die
Klagen über die Forstverwaltung allgemein
sind . Es wird vor allem die Abschaffung der
Forstgerichte verlangt . Creutzwald -la -Croix
äussert sich besonders sarkastisch . «Diese
Forstämter , sagt es, ruinieren das Volk. Die
Herren leben von den Straf - und Schaden¬
ersatzgeldern , die sie den armen Leuten ab>-
nehmen ; daran haben sie ihren guten Profit .
Sie sind Richter in eigener Sache . Es liegt in
ihrem Interesse , nur solche Menschen als
F'örster anzustellen , die ehr - und gewissenlos
und oben um so besser angeschrieben sind ,
je mehr Protokolle , gleichviel ob gerecht
oder ungerecht , sie einbringen ; schaffen sie
doch damit das Wasser auf ihre Mühle. Vor¬
teilhafter wäre es für Staat und Volk , wenn
die forstlichen Strafsachen vor die Bailliage -
gerichte gebracht würden .» Wir erwähnen
•hierzu aus dem Vorwort zur Conference de
l ’Ordonnance de Louis XIV par Gallon von
1725 1 . Bd . : «Les officiers des Eaux et Fo-
rets ne doivent pas ütre regardez comme les
autres Juges du Royaume , dont les fonctions
se röduisent ä rendre la Justice entre les



Particuliers , ä quoi l’Etat n ’a d’int^ret qu’au -
tant que les rögles de l’öquitü ohligent d ’y en
prendre ; ils ont de plus l 'avantage d’itre en
quelque fagon comme les gens de guerre , qui
ne sont arm£s que pour veiller ä la Conserva¬
tion de l’Etat .»

Dieser Auffassung entsprachen nachhaltig
u . a . die Strafen, die wegen Waldfrevels ver¬
hängt wurden . Sie waren äusserst hart und
konnten bei einmaliger Anwendung den fi¬
nanziellen Untergang des Betroffenen bedeu¬
ten . Daher fordert auch Creutzwald-la-
Ilouve Beseitigung der aussergewohnlich
hohen Strafen, «welche die besten Bürger
des Orts zugrunde gerichtet haben .»

Es sollen ein neues Forst-Strafgesetzbuch
und eine neue Strafprozessordnung geschaf¬
fen werden. Bisher war der Angeschuldigte
schütz - und rechtlos.

Ferner beklagen sich alle Gemeinden , dass
man sie haftbar mache für Forstfrevel, die
in den Gemeindeschlägen oder deren näheren
Umgebung von unbekannten Tätern began¬
gen seien . Die von den Gemeinden zu stellen¬
den Schlaghüter hätten nicht die Zeit zur
ständigen Aufsicht ; sie seien Handwerker,
Ackerer , Arbeiter, die ihr Brot verdienen
müssten . Häufig seien die Förster an dem
Frevel schuld . Es sei Unrecht, die Gemeinden
dafür haftbar zu machen und dies in einer
Weise, dass hierdurch das Berechtigungs¬
holz geradezu bezahlt würde. Auch dieses
Verhalten der F' orstverwaltung entspricht
der Colbertschen Ordonnanz. Den Verlust
der Rechte , zumal der Weiderechte (oder de¬
ren Einschränkung) schätze ich trotz der
vielfachen Beschwerden nicht so gewichtig
ein wie Hussong (Jahrb . 1913 , S . 70 , 117 u . a .),
obwohl das Gehegeedikt vom März 1767 (Edit
des clos, Hussong , J . 1913 , S . 118)*) diese

*) Eg bestanden keine Knnstwiesen . Die Wiesen
wurden meistenteils einmal gemäht und dann abge¬
weidet ; das Vieh wurde in gemeinsamer Herde auf-
getrieben ; es konnte sich auch Vieh halten, wer
keinen Acker besass . Das Edikt erlaubt jedem sein
Eigentum einzuhegen . Die Reichen konnten dies tnn ,
der Arme nicht . Der letztere musste sein Vieh ab¬
schaffen , der Reiche trieb das seinige dagegen noch
auf die Weide der anderen .
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Einschränkung um so fühlbarer machte. Die
Waldweide bezog sich nicht allein auf Wald¬
miesen (n . Hussong wie oben S. 70 *), sondern
sie musste früher oder später fallen ; hier
hiess es entweder Weide oder Wald . Viele
Klagen lauten mit Recht , dass die Kosten der
Forstverwaltung übergrosse wären.

Der Abgabesatz betrug für jeden Morgen
des jährlichen Schlages 3 Livres 10 Sols.

Falk bezahlte jährlich dafür 72 Livres ;
Hargarten -aux -Mines für den jährlichen
Schlag von zirka 54 Morgen 150 Livres .

Ferner bemängelt Hargarten (wie viele an¬
dere Gemeinden ), dass die Schlaghüter jähr¬
lich auf das Forstamt müssen , um dort ver¬
eidigt zu werden . Der Satz dafür betrug zehn
Livres !

Grosse Schäden entstanden naturgemäss
durch die Verkäuflichkeit der Aemter . Ge¬
gen Uebergriffe der Beamten wurden aber
dieselben strengen Strafen angewendet ge¬
mäss der Ordonnanz von 1669 wie gegen
Forstfrevler . (N . H . 2. Teil .)

Dass in der Forstverwaltung vieles ver¬
besserungsbedürftig war, zeigt besonders
das Beschwerdeheft von Remeling (Reimelin¬
gen bei Sierck ) . Wir finden dort einen voll¬
kommenen , sachverständigen Ueberblick
über unsere Verwaltung kurz vor der Revo¬
lution nebst Vorschlägen zur Reorganisation
derselben. Das untere Personal war offenbar
äusserst untauglich. Selbst Gertingen er¬
wähnt, «dass die Königl . Förster zu schlecht
bezahlt sind ; hieraus gingen viele Schurke¬
reien hervor .» Tatsächlich bezog der Förster
nur ein Jahresgehalt von 50 Livres . Da er
ein Drittel der Strafgelder (Amendes) erhielt,
so suchten viele diese Einkünfte auf künst-

*) Hussong scheint überhaupt die Möglichkeit
ausgesehaltet zu haben , dass die Beschwerden der
Gemeinden in der Bezirks - oder Provinzialver¬
sammlung vom volkswirtschaftlichen Standpunkt
aus bewertet und danach weitergegeben wurden
oder nicht . Sonst hätte er den etwas engherzigen
Standpunkt auf Seite 71 nicht einnehmen können .
Viele der geschmähten Einrichtungen wurden nach
der Revolution in von Schlacken gereinigter Form
wieder aufgenommen .



liehe Weise auf Kosten von Gemeinden oder
Einzelner zu vermehren . Ja es sollen in die¬
ser Hinsicht unter den Beamten ganze Sy¬
steme bestanden haben . (Cahier de Römeling.)
Dem Strafgelderheber stand ebenfalls ein
"Viertel der Strafen zu . Auch die Gehälter
d .er höheren Beamten des Forstamtes waren
sehr niedrig , z . B . eines Maitre particulier
zu Hagenau Gehalt 240 £, Nebenbezüge
360 £ 5 s . Der Wert desselben Forstmeister¬
amts wurde aber zur selben Zeit auf 61902 £
4 s . 2 d . abgeschätzt , woraus Ney (N . H.
S, 98) scbliesst , dass Nebenbezüge als wahr¬
scheinlich anzunehmen sind , die nicht ge¬
bucht wurden .

Die allgemeine Teuerung des Holzes spielt
eine grosse Rolle in den Beschwerdeheften ;
man schiebt die Schuld dem immensen Holz-
uerbrauch der industriellen Anlagen und
auch der Ausfuhr von Holz zu. Veranlassung
ist hier wieder die Ordonnanz ; die Wald¬
ausnutzung hat sich von Grund aus geän¬
dert . Wir sehen hier die Wirkung auf den
örtlichen Brennholzmarkt . Der Preis des
Holzes kostete in alter Zeit 3 Livres de Lor¬
raine , jetzt 15 bis 16 Livres de France . Die
Gemeinde Many gibt die Steigerung von 4
auf 16 Livres an .*) In der Tat war der Holz¬
verbrauch der Industrie ein ganz gewaltiger
und der Bauer musste darunter schwer lei¬
den , wenn auch sein Verlangen nach Unter¬
drückung der unersättlichen Werke (Salines
et Usines ä feu) nicht in Erfüllung ging.
Noch 1798 verbrauchten die Salinen von
Dieuze , Moyenvic und Chäteau - Salins 200932
Ster Holz . ) Zur Beförderung solcher Holz¬
massen gehörte ein ganzes System von Floss-
Weihern und Bächen .

Aus der Beschwerde von CreutzwaLd-la-
Croix 1789 ist ersichtlich , dass «die Eisen¬
werke von Kreuzwald , der Madame de Ha-
yange gehörend — entsetzliche Schlünde —
jährlich seit etwa 30 Jahren 7 bis 8000 Klaf¬
ter Holz verschlingen , auf deren grössten

*) Ueber den damaligen Geldwert vergL O . L.
Bd . 96.

Lothr . Fischereiverein Festschrift 1913.



- 40 —

Teil eine Zahl von armen Gemeinden das
heiligste Anrecht hatten und mit welchem
Vorrat sie noch viele Jahrhunderte hätten
bestehen können .» [CDB 'l . Durchschnittlich
7500 Klafter Holz entsprachen 28 500 Raum¬
meter und diese rund 20 000 Kubik- oder
Festmeter pro Jahr ! Die Huf (Staatswald )
bringt zurzeit jährlich rund 9000 Festmeter
bei sehr starker Ausnutzung . Daran kann
man ermessen , wie damals gewirtsehaftet
wurde und wie sehr die Gemeinden die Leid¬
tragenden waren . Ja , die Eisenwerke griffen
sogar in den durch Königl . Verordnung von
1775 geschaffenen Berechtigungswald über .
Dalem und Tromborn beschweren sich , dass
die Herren Soler und de Hayingen , Besitzer
des Eisenwerkes zu Kreuzwald , im Berech¬
tigungswalde der genannten . Gemeinden
einen Schlag von 1350 Klafter (la corde esti-
möe ä six livres au cours de France ) ge¬
führt hätten . Trotzdem die Gemeinden das
Holz mit Beschlag belegen liessen , sei es
nach Kreuzwald geführt worden . Die Ange¬
legenheit sei zwar vor den Königl. Rat ge¬
bracht , doch warte man heute immer noch
auf Entscheidung [C D BJ

] . Das Bild, das uns
die hochbedeutenden Beschwerdehefte von
der damaligen trostlosen Lage des dritten
Standes , in Sonderheit unserer Hufgemein¬
den , entwerfen , ist ausserordentlich trübe .

Näherhin beklagt sich Falle, die Gemeinde
hatte ehemals an die 100 Acker in der Huf
(Foret de la Hoffe, de Merten) gegen Rente .
Das Land sollte zum Wald kommen , es bleibt
aber unbebaut und leer . Die Gemeinde will
das Land wieder haben . Gertingen beschwert
sich , die Berechtigungshiebe werden nicht
regelmässig genug angeschlagen ; die Ge¬
meinde habe das Weiderecht im Warsber -
gischen Espenwald verloren , müsse aber die
Abgaben weiter bezahlen . Desgleichen weiss
Kreuzwald zu erinnern , ihm seien Holz , und
Weiderechte , die ihm am 22 . 1 . 1712 und
6 . 2. 1763 durch den Grafen von Nassau be¬
stätigt sind , entzogen worden . Merten und
Bibling haben durch Schikanen ( !) das Recht
verloren den Kanton Weyerloch ebenso wie
das auf ihrem Banne gelegene Domanialland
zu beackern (1755 ?) ; sie wollen ihr Recht
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wieder gegen Zins. Der Wald soll geöffnet
werden , da die Weide fehlt . Sie bitten um
Waldrodung zwischen Neuland und Bibling
gegen Zins [CDB 1] .

Die Gemeinden erliegen der schweren
Steuerlast . Es mussten an Steuern und Ab¬
gaben aufbringen (1789) : Dalem 2142 Livres
bei 75 Haushaltungen , Falk 1467 Livres bei 69
Haushaltungen , Gertingen 1060 Livres bei 39
Haushaltungen , Hargarten 2000 Livres bei
104 Haushaltungen , Kreuzwald -la-Croix 978
Livres bei 70 Haushaltungen , Kreuzwald -Huf
bei 30 Haushaltungen 1100 Fr . Zins für Do-
manialgüter und 701 Livres Steuern , Merten -
Biblingen bei 50 Haushaltungen 143 Fr
barrois Domanialzins und 2214 Livres
Steuern .

Die Königl . Regierung suchte durch Er¬
lasse dem drohenden Unheil vorzubeugen .
So wurde bereits 1788 die gesamte Forst¬
gerichtsbarkeit den ordentlichen Gerichten
übertragen und 1791 die Forstverwaltung
neu eingerichtet . Dieselbe trat aber erst im
Jahre IX (1800) völlig in Kraft . (Ney, Gesch.,
II . Teil .)
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3- NACH DER REVOLUTION .

A . Forstverwaltung.

Seit 1807 unterstand die ganze Forstver¬
waltung in Frankreich einer dem Finanz-
minister untergeordneten, aus vier Mitglie¬
der bestehenden Generaldirektion der For¬
sten mit bureaukratischer Verfassung . Ihnen
waren anfangs 20, später 35 Oberforstmeister
(Conservateurs) beigegeben . Die lothringi¬
schen Waldungen gehörten zum Oberforst -
meislerbezirk Nancy. Seit 1849 hatte jedes
Departement seinen eigenen Oberforstmei -
ster . Dem Oberforstmeister waren für die
einzelnen Unterbezirke (Arrondissements)
die Forstinspektoren unterstellt. Die Inspek¬
tion umfasste mehrere Bezirke , deren Ver¬
waltung je ein Garde giniral führte . Der
letztere besass keinerlei Selbständigkeit und
war einfach Vorgesetzter der unter dem Be*
fehle eins Hegemeisters (Brigadier) stehen¬
den Förster (Gardes forestiers). Die ganze
Verwaltung war aufs strengste zentralisiert
Die jährlichen Hauungspläne wurden in Pa¬
ris genehmigt .

Die nächste Verwaltungsinstanz war für
die Huf bis 1870 die Forstinspektion Dieden-
hofen ; Sitz des Garde giniral in Busendorf.*)
(R . 1 . Teil , S . 204 f .)

Durch Gesetz vom 30. Dezember 1871
wurde die Forstverwaltung im allgemeinen
nach preussischem Muster eingerichtet. Der
Schwerpunkt der Verwaltung wurde von
den Forsträten (Inspecteurs) auf die Ober¬
förstereien (in Lothringen letztzeitlich 24)
verlegt mit der Aufsicht von 3 Forsträten
und einem Oberforstmeister in Metz . Die
Huf wurde von der Oberförsterei Bolchen
verwaltet . Bis 1870 hüteten 1 Brigadier und
3 Förster die Huf (Staats- und Gemeinde¬
wald). Die Wohnungen des Brigadier und
des Försters vom 1 . Triage Kreuzwald be-

* ) Der deutsch « Oberförster steht in seinen Be¬
fugnissen zwischen dem Inspecteur und Garde gdnd-
ral , daher auch Sousinspectcur genannt . Das deut¬
sche System ist von dem französischen verschieden .
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fanden sich im Kanton Weyerfeld und wa¬
ren 1824 bezw . 1827 erbaut. Als man später
dort die Grubenwerke anlegte , wurde das
Forsthaus, jetzt Hirschbrunn genannt, 1903
am Treffpunkt der Strassen von Merten und
Hargarten neu errichtet . Am Westrand der
Huf entstand 1883 das Forsthaus Gertingen
(3. Triage ). Ein weiteres Forsthaus (2 . Triage)
steht ausserhalb der Huf am Dorf Hargar¬
ten; es wurde 1882 erworben. (F . B .)
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B. Bewirtschaftung der Huf bis zum
Kriege 1870 .

Wiederauf blühen und Glanzpunkt der Huf
im 19 . Jahrhundert .

Bei dem Tiefstand der Huf gegen Ende
des 18 . und Anfang des 19 . Jahrhunderts
hatte die mittlerweile 1791 bezw . Jahr IX
(auf alter Grundlage ) umgestaltete Forstver¬
waltung reichlich Gelegenheit , ihre «ärzt¬
liche » Kunst an dem siechen Walde zu be¬
tätigen . Ein geeignetes Mittel , ihm neue
Lebenskräfte zuzuführen , erkannte sie in
dem Anbau von Nadelhölzern . Dafür , dass
dieser Anbau glücken konnte .lieferten schon
damals die Tannenbestände des Langenbergs
einen glänzenden Beweis .

Aus der 1755 erfolgten Bestandsaufnahme
(oben) ist festgestellt , dass die Weisstanne
um 1743 bis 1745 *) durch Ansaat einer Acker¬
fläche an den Langenberg gekommen sind ,
und dass die Saat anfangs nur wenig sicht¬
baren Erfolg zeigte .

* ) Im Jahre 1904 wurde in Abt . 00 eine Tanne
gehauen , bei welcher man 104 Jahre zählte . Der
Bestand wäre danach schon 1740 begründet . Wird
dies Jahr als das richtige angenommen , so sind die
am Langenberg noch vorhandenen alten Tannen
(tz. B . jene bei der Madonna ) heute im Jahre 1933
193 Jahre alt . Die damals gefällte Tanne war
schlecht in den Aesten , sonst kerngesund ; sie er¬
gab bei 1,38 Meter Durchmesser in Brusthöhe 17,57
Festmeter Stammholz , 0,5 Raummeter Scheit und
Prügel und 8 Raummeter Reiser I . Klasse , im gan¬
zen 21,12 Kubik - oder Festmeter Holz.

Es ging um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
die Legende , ein Gertinger Pfarrer namens Gross
Dominik , gebürtig aus Gemünden bei Heidelberg ,
habe zuerst die Tanne hier eingeführt , indem er
Samen, den er von seiner Heimat mitgebracht , ge¬
legentlich bei seinen Spaziergängen auf den leeren
Stellen des Langenberg ausstreute . Die Gertinger
Pfarrerliste kennt aber keinen Geistlichen dieses Na¬
mens ; höchstens erfährt man , dass ein Gros Georg
Viktor , der aber aus der Diozöse Metz sein soll , um
1708 Kreuzwald pastoriert habe . Auch nach der uns
urkundlich hinterlassenen Bestandsgesohichte ist
diese Erzählung mehr als unwahrscheinlich .
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Die Tannen , die ursprünglich — und das
ist kein Wunder — langsam emporwuchsen ,
sind grösstenteils gut gekommen . Die Acker¬
fläche erhielt durch geringe Beihülfe von
Naturbesamung (Buchen , Hainbuchen ,
Weichhölzer , Sträucher ) wieder einen an¬
sehnlichen Bestand , so dass unter und zwi¬
schen den Tannen der Schlagbetrieb ausge¬
übt wurde . Schliesslich standen die samen -
tragenden Tannen in dem lichten Unterholz .
Ihr Saime flog weithin über die ursprüng¬
liche Fläche hinaus und überall entstand
ein so reichlicher Tannenjungwuchs , dass
die französische Forstverwaltung sich Mitte
des 19 . Jahrhunderts veranlasst sah zu be¬
sonderen Lichtungshieben (auch im Berech¬
tigungswald von Hargarten ) zu schreiten .

Im Jahre 1863 konnte man feststellen ,
dass die Fläche einen mehr oder weniger
geschlossenen Weisstannen -Altbestand auf¬
wies , der völlig und darüber hinaus mit
prachtvollen 15 bis 35jährigem Tannen¬
jungwuchs unterzogen war . Die jüngeren
Weisstannen wären also heute — 1933 —
durchschnittlich 95 Jahre alt . (F . B .) *)

Zur Aufforstung der Blossen im nordöst¬
lichen Teile der Huf wählte man die für
jene sandigen und trockenen Böden durch¬
aus geeignete Kiefer , Der erste Versuch
wurde gegen 1810 unternommen . Offenbar
waren diese Aufforstungen eine Folge der
in der Revolution zum Ausdruck gekomme¬
nen Erkenntnis , dass die Waldungen sich
in • erschreckendem Masse verschlechtert
haben . (Z . B . Protokoll der Provinzialver -
sammlung vom 3 . XII . 1787 : « Un cri gene¬
ral s’est eleve de toutes les parties de la pro -
vince sur le dep ^rissement des forets etc . . .»)

Da der Erfolg nicht ausblieb , setzte man
bald hernach die Ansaat mit dieser Holzart
auf leeren Stellen fort ; es wurde dann und
wann auch Fichtensamen beigemischt . Im
Jahre 1815 umfassten die Kiefemanlagen
8 ha und zwar in den Kantonen Hofkiefern ,

*) Trotz dieser Erfolge ist der Boden
am Langenberg für die Weisstanne nicht sonder¬
lich geeignet . Er ist nicht locker wie im Ge¬
birge ; er hat zuviel Ton , teilweise sogar Letten.
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Bockthal und Weyerfeld südlich und süd¬
östlich vom Glucken- oder Glookenhof ; dort
müssen also die meisten Blossen gewesen
sein .

In den Jahren 1824 und 1825 wurden
auch in den östlichen Niederungen lichte
Stellen mit Nadelhölzern angesät.

Das Forstgesetz vom 21 . Mai 1827 **) be¬
stimmt als ein wirtschaftliches Ziel die Er¬
ziehung von Hochwaldungen . Die Forst¬
verwaltung soll die dazu geeigneten Wälder
und Waldteile aussuchen (Art . 68) . So wur¬
den in den 1830er Jahren in dem heutigen
Bezirk Lothringen rund 4650 ha als Hoch¬
waldblöcke (series de haute futaie) ausge¬
schieden und zur Ueberführung in Hoch¬
wald bestimmt . (Ney , Vortrag 1907 . Jul.
Springer , S . 40) .

Diese Absicht des Gesetzes wurde in der
Huf zunächst nicht verwirklicht ; man hätte
sonst den ganzen Wald für den Hochwald¬
betrieb bestimmen müssen . Massgebend wa¬
ren einerseits die Erwägung , dass Betrieb
und Ertrag nicht derart gewaltsam geändert
werden können , anderseits die Belastung

* * ) Das Gesetz ist auf der Grundlage der Or¬
donnanz von 1669 aufgebaut und blieb mit eini¬
gen Abänderungen während der deutschen Zeit
weiter in Geltung . (Oberforstm . Dr . Kahl , Loth¬
ringen und seine Hauptstadt , S . 155 ; Dr . Kahl ,
Forstversammlungsbericht , du Mont -Schauberg ,
1911, S. 26 und 27 ; Oberforstm . Ney , obiger Vor¬
trag 1907 , S . 40 und 41 ) . Es bricht mit dem
Zwang , dass alle Wälder im schlagweisen Be¬
trieb bewirtschaftet werden . Das Gesetz lässt
die natürliche Verjüngung (exploitation par
eclaircie ) von Laubholzbeständen zu , ebenso
aussergewöhnliche Hiebe auf Grund besonderer
Königl . Verordnung (Art . 71 ) . Zu solchen ge¬
hören die Ueberführungshiebe als Anfang der
Durchforstungen , die zunächst nur in längeren
(meist 20jährigen ) Zwischenräumen stattfinden .
(Ney , wie oben , S . 43 ) , soweit sie eingerichtet
werden . Für Nadelholzwälder sollte auch ferner¬
hin der Plänterbetrieb gelten ; die Mindeststärke
des schlagbaren Holzes wird hierbei durch die
Einricht . Verordnung im voraus bestimmt .
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des Waldes -durch Holz- und Weide-rechte .
' )

Vorerst begnügte man sich mit der Er¬
weiterung des Nadelholzanbaues.

Bis zum Jahre 1846 verzeichnen wir 127
Hektar an Kiefernbeständen . Durch Kgl . Or¬
donnanz vom 28 . VI . 1846 wurden 277 ha
des Kantons Senenberg für Kiefernhochwald
bestimmt . Der übrige Teil (mit Ausnahme
von 150 ha , die sich in sehr schlechtem Zu¬
stand befinden ) wurde weiter im Mittel¬
waldbetrieb (coup-es de taillis sous futaie)
mit 30 j . Umtrieb bewirtschaftet , wie dies
seit Beginn des 19 . Jahrhunderts der Fall
war .

Der Wald war bis 1857 in zwei Sektionen
eingeteilt :

1 . Sektion « Zenenberg» (Senenberg) nörd¬
lich v . Hamerstrasse und Laibsbach ;

2 . Sektion « Linnenwald » (Lindenwald )
südlich davon . In jeder wurde jährlich ein
Schlag von ca . 18,80 ha gehauen.

Ein Kaiserl. Dekret v . 24 . 12 . 1856 hob
sodann den Mittelwaldbetrieb im Kanton
Linenwald auf und bestimmte, dass dafür
jährlich 3000 Ster als Auszugshieibe über
Jungwuchs gehauen werden sollten als Vor¬
bereitung der Hochwaldüberführung , die
gleich nach der Ablösung eingerichtet wer¬
den sollte .

Dieser Ablösung der Berechtigungen in
den Jahren 1856 bis 1862 folgte 1863 ein
neues Betriebswerk auf dem Fusse, nach
Welchem der ganze Wald in Hochwald über¬
geführt wird . Es wurde zugleich festgestellt,dass der Hufwald-Staatsforst auf seiner Ge¬
samtfläche von 1498,58 ha folgenden Be¬
stand hatte :

*) In das zweite Drittel des vorigen Jahr¬
hunderts fällt auch eine besonders starke Aus¬
bildung der Mittelwaldwirtschaft in Lothringen.
Dieselbe erreichte damals ihren Höhepunkt nach
Betrieb und peinlichster Vermessungsarbeit . Erst
nach dessen Ueberwindun-g gewinnt die Hoch -
Wialdüberführung energisch an Raum .
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Nadelholz 308,38 ha , Laubholz 1060,70 ha ,
Laub - und Nadelholz gemischt 106,37 ha ,
Blossen 23,13 ha .

* )

Der Staatswald wurde jetzt in drei Sek¬
tionen eingeteilt , indem man den beiden
Kantonen « Zenenberg » und « Linenwald » in
der Mitte eine Sektion « Falk » ausschnitt .
Jede Sektion wurde in vier Betriebsbezirke
(Affectations ) zerlegt .

1 . Die Sektion «Zenenberg » umfasst die
Kantone : Bockthal , Hofkiefern , Weiherfeld ,
Mayblum , Chevreuils , Katzenbaum , Guider -
lach , Merten , Gluckenhof .

2 . Die Sektion « Falk » umfasst die Kan¬
tone : Schmelz ( Forge ) , Kreuzwald , Hoch¬
buchen , Grande vente , Pins de Berne , Heis¬
feld , Biblingen , Schnapsweg .

3 . Die Sektion « Linenwald » enthält die
Kantone : Langenberg , Hargarten , Halsberg ,
Salm , Hamer Weg , Moulenthal (= Mühlen¬
tal ) ,

*) Bruchwiese , Espen .

Das Aussehen unseres Waldes verbesserte
sich von Jahr zu Jahr . Aus der ursprünglich
fast aufgelösten Huf war durch die Arbeit
der Verwaltung ein geschlossenes und von
schädlichen Einflüssen befreites Ganzes ge¬
worden . Den verarmten Wald hatte forst¬
liche Arbeitskraft wieder zu Vermögen ge¬
bracht . Aus dem verödeten landschaftlichen
Bilde war landschaftliche Schönheit empor¬
gewachsen . Aber die Krone der Schöpfung
bilden die Tannen am Langenberg . Diese
Leistung der Natur setzte die französische
Forstverwaltung in nicht geringes Erstau¬
nen . Und wenn damals gerade unter den
alten Tannen am Langenberg die Madonna
erstand — der Forstinspektor Gand von
Thionville soll sie gesetzt haben — so kann
man sagen , dass sie der Ausdruck einer
weihevollen Stimmung , der tiefsten Aner¬
kennung göttlicher Schaffenskraft ist .

*) Mühlenthal (Moulenthal ) (nicht Mulden¬
tal) genannt nach einer Erzmühle .
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Die 3,50 m hohe Statue der Mutter Gottes
kommt aus der Steingutfabrik zu Mettlach
an der Saar und trägt die Inschrift :

f
sILViE

aC
In ILLa orantIbVs

MarIa

beneDICat

Uebersetzuug : Maria segne den Wald und die
in ihm beten .

(Die höheren Buchstaben ergeben als römische
Ziffern das Jahr 1866 ) .

« Das Bildnis wurde am 11 . September
1866 durch Herrn Pfarrer Ritz von Kreutz¬
wald feierlich eingesegnet . Pater Sigran von
Teterchen hielt die Festrede . Viele Geist¬
liche , darunter die Alumnen des Klosters
Teterchen , und an die 1800 Gläubige wohn¬
ten der Feier bei , die mit Marienliedern be¬
gleitet war .» ( F . B. ) Mächtige Tannen über¬
schatten den anziehenden Platz , und es war
der schriftlich bezeugte Wunsch der dama¬
ligen Forstverwaltung , dass derselbe Tan¬
nenschmuck dem Bilde möglichst lange er¬
halten bleibe .

Jedenfalls war die Forstverwaltung sich
ihrer hohen ästhetischen Aufgabe bewusst .
Denn mit dem Marienbilde entstanden der
Pavillon und der Forstgarten darunter .

Den letzteren stattete die deutsche Ver¬
waltung mit einem Springbrunnen aus . Man
besetzte ihn mit schönen Nadel - und Laub¬
hölzern und liess diese emporwachsen —
die Bäume sind ( 1933) etwa GOjährig .
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4 . FORSTLICHE EREIGNISSE NACH 1871

Der Wald , den die deutsche Verwaltung
1871 übernahm , berechtigte jedenfalls zu
den schönsten Hoffnungen .

Die deutsche Forstverwaltung hatte das
Bestreben nach einer möglichst intensiven
Wirtschaft in Verbindung mit einer land¬
schaftlich reizvollen Ausgestaltung des Wal¬
des.

In diesem Bestreben wurde sie behindert
durch :

Stürme in den Jahren 1901 und 1902 ; Ver¬
heerung der Kiefernbestände .

Waldbrände : 1907 in Abt. 47 und 51 auf
17 ha , 1911 in Abt . 32 bis 34 auf 37 ha . Die
Abholzung der Bestände wurde dadurch
nötig.

Käfer : Der grosse Rüsselkäfer (Hylobius
abietis) schadet jährlich den Nadelholz¬
kulturen , obwohl Tausende gesammelt und
vernichtet werden . Der schwarze Rüssel¬
käfer ( Pissodes piceae ) suehte 1906 die Tan¬
nen heim .

Schmetterlinge bezw . Raupen : Der Kiefern¬
spanner (Fidonia piniaria ) richtete 1902 und
1903 grosse Verwüstungen am Senenberg an
(Abt . 4, 6, 8, 18, 19 ) . Der Tannenwickler
(Tortrix murinana ) suchte die Tannen am
Langenberg als Vorläufer des Rüsselkäfers
heim . Wer als Ausflügler durch die Tan¬
nenbestände geht und die Durchlichtung der¬
selben betrachtet , kann sich eine Vorstellung
von der Bedeutung solcher , wenn auch klei¬
ner Schädlinge machen .

Feinde des Waldes sind dazu der Mensch
selbst und die Industrie . Die Abtretungen an
Wald betragen bis 1913 für die Eisenbahnen
rund 20 ha . Erlös ca . 50 000 Mk. ; für die
Grube rund 67 ha . Erlös ca . 350 000 Mk . Im
ganzen rund 87 ha für 400 000 Mk.

Diesem Verlust stehen Erwerbungen ge¬
genüber :

1886 Bruchwiese von Erben Schlinker und
de Humbert ca . 13,6 ha .

1903 Wald und Wiesen beim Gluckenhof
ca . 42 ha .

1909 desgl . 8,6 ha .
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Dazu Gebäude der Oberförsterei , der För¬
sterei Hargarten und kleinere Flächen , im
ganzen für rund 80 000 Mk. (FB.)

Wenn die Gesamtfläche mit 1519 ha be¬
stehen blieb , so hat sich gegen früher trotz¬
dem das als Wald benutzte Areal vermindert ,
Man gab auch gutes Land ab und erhielt
schlechtes wieder . Um 320 000 Mk . wurde
jedenfalls das auf mehrere Millionen zu be¬
wertende Kapital der Huf vermindert . Um
denselben Anteil sank die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Waldes . (FB.)

Das Aussehen des Reviers hat sich gewal¬
tig verändert . Das ebene Gelände ist überall
von Verkehrsadern , Strassen und Bahnen
durchschnitten . Herbst 1911 wurde von der
Grube aus nach Süden ein 50 m breiter
Waldstreifen von über 2 km Länge abgeholzt ,
um der Leitung der Ueber landzentrale Platz
zu schaffen .

Es besteht nur die eine Zuversicht , dass
der Langenberg infolge seiner Ausformung
von der Industrie verschont bleibt , um der
Huf in dem bevorstehenden 200jährigen
Kampfe mit der Industrie als Rückhalt zu
dienen . In anderer Hinsicht bringen Indu¬
strie und Verkehr auch unserem Walde be¬
achtenswerte Vorteile . Die Einnahme der
Reviere für Holz ist von jener der Jahre 1821
bis 1856 mit d . 19138 Mk., der Jahre 1856
bis 1865 mit d . 23 982 Mk. auf rund 130 000
Mark gestiegen .

Gesamteinnahmen rund 135 000 Mk . :
1911 - 139 064,29 Mk.
1912 - 133 218,62 Mk.
1913 - 139 085,50 Mk.

Es liegt dies daran , dass die dem Mittel¬
waldbetrieb überlegene Hochwaldwirtschajt
schon jetzt zur Wirkung kommt . (FB .)
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ZWEITER TEIL

INDUSTRIE IN DER HUF .
Nicht allein die Fülle anziehender Natur¬

schönheiten machen die Huf bemerkens¬
wert , sondern auch ihre mannigfaltigenSchätze über und unter der Erde . Wie sonst
nirgends im weiten Umkreise haben diese
hier industrielle Unternehmungen ins Le¬
ben gerufen. So weit die Geschichtsfor¬
schung das Dunkel unserer Vogesenwälderbelichtet , findet man dort Glas- und Eisen¬
hütten tätig. In der Huf aber trifft man an :
Glashütten, Eisenschmieden , Bleischmelzen,Kohlenschächte und in neuester Zeit Instal¬
lationen für die Produzierung der Elektrizi¬
tät .

Wie um eine reichbesetzte Tafel dräng¬ten sich auch von jeher erwerbsdurstigeund schaffenseifrige Menschen an den Forst ,um sich an seiner verlockenden Ausstattungzu bereichern .

KAPITEL I

GLASHÜTTEN.
Was die Huf an erster Stelle zu geben hat,ist ihr mannigfaltiger Holzvorrat . Diesen

gewerblich auszunützen meldeten sich mit
Zeiten die Glaser . Ihnen lieferte unser Wald
restlos, was sie an Rohstoffen bedurften :Sand zut Gewinnung der Kieselsäure und
Holz zur Herstellung der Pottasche oder
Soda und Kalk .

Am Ostrand der Huf , in dem Orte Kreuz¬
wald , hatten sich die Glaser angesiedelt . Die
Gemeinde Kreuzwald ist durch die Zusam¬
menlegung von drei ursprünglich getrenn¬ten Dorfteilen entstanden . Der durchflies-
sende Bistbach hat auf dem linken Ufer daseinst gen . Kreuzwald-la-Houve , auf demrechten die beiden Kreuzwald-la-Croix und
Wilhelmsbronn. Letzteres gehörte vor 1766dem Fürsten von Nassau -Saarbrücken , dieanderen dem Herzog von Lothringen . Zwei
von diesen Dorfteilen verdanken ihre Ent¬
stehung der Glasindustrie , Wilhelmsbronnund Kreuzwald-Houve.
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Die Glashütte von Wilhelmsbronn war als
sog . Verrerie de Loudwiller auf dem Boden
des 'dort ausgehenden Warndtforstes mit Er¬
laubnis des Grafen Ludwig von Nassau - ,Saarbrücken durch etliche aus Lothringen
wegen ihres Glaubens vertriebene Edel¬
leute , Daniel und Osias Condfe und andere
im Jahre 1604 gegründet und etwa 12 Jahre
später an Jacques de Titry (Frau Jeanne de
Oonde ) gen . Rochiere , überlassen worden .Um 1626 erhielt Daniel de Conde von dem¬
selben Grafen Ludwig die Ermächtigungeine andere Glashütte in unmittelbarer Nähe
der ersteren , die man eingehen liess , zu er¬richten , wozu ihm 200 Morgen Wald ( zur
Anlegung von Hütte mit Dorf , Gärten und
Feld ) ausgemessen wurden . Diese neue An¬
lage , anfangs Creuzwald -la -Verriere ge¬heissen , wurde später nach dem Grafen
Wilhelm von N .-S . « Wilhelmsbronn » ge¬nannt . Die Hütte ging aber noch während
des Dreissigjährigen Krieges ein . (L G ) .Nachdem die Glashütte von Wilhelms¬
bronn längst eingeschlafen war , entstand
auf dem jenseitigen Ufer des Bistbaches eine
neue und zwar auf einer Rodung des lothrin¬
gischen Houve -Waldes ; daher erhielt dertiabei angelegte Dorfteil (mit dem 1766 an
Frankreich abgetretenen Kreuzwald -Wil¬
helmsbronn bis 1809 eine selbständige Ge¬
meinde bildend ) den Namen Kreuzwald -
Houve . Die Entstehung datiert vom Jahre
1705 , in welchem am 29 . April Herzog Leo¬
pold dem Glasmacher Francois Mayer und
einigen anderen , welches wohl die unten
(siehe « Auszüge » des Forstregisters ) öfters
aufgeführten Jean -Pierre Stenger , Jean Ni¬
colas Schouiiler und Jean Adam Engler ge¬wesen sind , die Erlaubnis erteilt hat , in
dem Domain ialwald la Houve 100 Morgen zu
roden , zwecks Errichtung einer Glashütte
samt Dorf, ' gegen 50 Livres Jahreszins .

’ ) Die vier genannten Houve -Glasermeister
waren , gleichwie ihre Kollegen von der Lauter -
bacher Hütte , des öfteren bei der Gruerie deSt -Avold vorstellig , um die Erlaubnis , auf dem
Bann von Spittel und St . Avold Sand zu laden ,was ihnen in der Regel bewilligt wurde zu 25
bis 30 Sols den Wagen . (O L 18. Bd ., 9— 13 . ) .
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Im Gegensatz zu Lauer (L G), der au ! Jahr¬
buch 1912 , Seite 211 , gestützt , die Hütte seit
Mitte des achtzehnten Jahrhundert mit ver¬
schiedenen Schwierigkeiten kämpfen und
schliesslich gleich nach . 1789 eingeben sieht ,
lässt sie Fr . Knaff (II E , 24 . 7 . 1932 ) in der¬
selben Zeit « zu einer nie geahnten Blüte
gelangen » , um erst ein halbes Jahrhundert
später durch einen kapitalkräftigen Kon¬
kurrenzneid ausgeblasen zu werden (um
1845 ) . Auch wäre hier noch zu bemerken ,
dass in Bezug auf die Landzuteilung an die
Glaser die Angaben von Lauer ( L G , Seite 9 )
mit denen des Busendorfer Forstregisters
(s. unter « Auszüge » 1718 , Nov . 9 ) nicht über¬
einstimmen .

KAPITEL II

BLEISCHMELZE .

Längst bevor man in das Erdinnere un¬
seres Waldes Schächte geschlagen , um die
schwarzen Diamanten herauszuholen , hat
das Auge des Geologen an der Oberfläche
der westlichen , felsenumrahmten Seite des
Forstes metallhaltiges Gestein entdeckt . Bil¬
det doch die Huf das Mittelfeld eines Strei¬
fens , der sich von Wallerfangen a . d . Saar
bis an die letzten Sandberge von St . Avold
erstreckt und auf dem seit Jahrhunderten
die Industrie tätig war . Und dass dieselbe
licht spurlos am Hufwalde vorübergegangen ,
davon legen beredtes Zeugnis ab die häufi¬
gen tunnelartigen Eingänge an den Flanken
seiner Höhenzüge . Wer hätte nicht , wenn
er als Tourist , Arbeiter odeT Wanderer dort
des Weges gekommen , eine Weile vor diesen
Höhlen und Gängen angehalten und sich ge¬
fragt , nicht etwa , wie dieselben entstanden ,
denn mit ihren aufgehäuften Schuttinengen
verraten sie nur zu deutlich die Arbeit von
Menschenhand ; svohl aber hätte er es gerne
erfahren , wann und was man hier gesucht
und gefunden habe . Frägt man die nächsten
Anwohner der Huf , sie wissen ebensowenig
mehr darüber zu berichten , wie der erst¬
beste Fremdling . Die mündliche Ueberliefe -
rung versagt vollständig , spricht nur Mut -
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massungen aus , gibt verkehrte Auskunft .
Was schon über mehr ais hundert Jahre
vorüber ist , ist verschollen und vergessen !
Soll man sich darüber wundern ? Hat das
statistische Diktionär von Vivilüe v . J . 1817 ,
dem die unlängst eingestellten , hier in
Frage kommenden Arbeiten doch noch in
frischer Erinnerung sein mussten , weiter
nichts als ein paar kümmerliche Sätze ge¬
bracht gelegentlich der Lokalnotiz von Falk :
« La mine de plomb de St -Avold se repro -
duit ä Falk ; mais eile n ’y est pas plus riche ,
on y voit encore une fonderie abandonnee ;
also kurz , eine Bleigiesserei hätte es einmal
hier gegeben . Man habe auch (wann ?) hier
nach Kupfer gegraben am grossen und klei¬
nen Zoll , die dafür angelegten Galerien oder
Gänge seien zum Teil verschüttet . Diese An¬
gaben sind knapp , oberflächlich , unbefrie¬
digend . Eine weitere Quelle , die Alten Terri¬
torien , an der man nicht so leicht vorbei¬
geht , spendet zur Lokalnotiz von Hargarten
auch nur Karges : «Die Bleigruben St . Bar¬
bara , St . Johann , St . Jakob und St . Nikolaus
werden erst im Laufe des 18 . Jahrhunderts
ausgebeutet , der Betrieb wurde 1788 ein¬
gestellt .» Das Letzte mag richtig sein . Un¬
genau ist aber die Behauptung , die hiesigem
Graben seien erst im Laufe des 18 . Jahr¬
hunderts ausgebeutet worden . Das « Reichs¬
land » wiederholt dasselbe und schweigt sich
bei Falk vollständig aus .

Die Ausführungen des Oberingenieurs
Jaoquot über die Blei - und Kupferminen bei
St . Avold , Hargarten und Saarlouis (Memoi -
res de TAcademie imperiale de Metz 1857 -
1858 , S . 531 bis 556 ) bringen Genaueres .
Jaequot hat die alten Bergwerke auf der an¬
gegebenen Linie selbst besichtigt , auf ihren
Metallgehalt geprüft und den Versuch ge¬
macht ihr Alter zu bestimmen .

*)

Wir entnehmen diesen Ausführungen fol¬
gendes :

* ) Zu der Uebertragung der Beschreibung ins
Deutsche war uns Herr Ungerer , Ingenieur der
Houve -Werke , in dankenswerter Weise behülf -
lich gewesen . (D . V' . ) .
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« Der Eingang zu den Gruben im Behrin-
ger Wald ( ?) (Bentsehel und Katzenrech des
Gemeindewaldes Hargarten ) , befindet sich
gerade der Hellenmühl gegenüber. Die Stol¬
len sind hier angeblich sehr ausgedehnt
(jedenfalls mehr als 500 Meter lang, d . Vf . ) ;
aber die nächst der Oberfläche verraten
schon, dass die Gänge sehr eng, niedrig und
verworren sein müssen . Das Erz liegt hier
eingestreut in einem von Glimmer durch¬
setzten Sandstein . An den Arbeitsstellen fin¬
det man, wie am Kleinen Zoll , eingesiprengt
in den Sandstein klumpenförmige Stücke
vom Bleiglanz (Bleisulfid) in der Grösse
einer Nuss. Auch von Weissbleierz (Bleikar¬
bonat ) ist die Felsmasse durchzogen ; allein
die weissen Mineralkörnchen treten durch
ihre Vermischung mit verwittertem Feldspat
u . a . in der Grube nicht deutlich hervor .
(Der Sandstein hat ein graues Aussehen. D.
Vf . ) .

Der Grosse Zoll ist ein isolierter steiler
Bergkegel neben Falk . Nächst dem Gipfel
sind ausgedehnte Gänge in das grau ab¬
stechende Gestein getrieben . An den Wän¬
den der Gänge , die weit , hoch und noch gut
erhalten sind , gibt es nur vereinzelte Klümp¬
chen Bleiglanz und Kupferkarbonat ; dafür
ist aber anscheinend die ganze Schicht
durchsetzt mit WTeissbleierz. Auch in den
tiefer gelegenen Schichten haben Grabungen
stattgefunden . Es scheint , dass der ganze
Bergkegel in verschiedenen Höhenlagen in
Angriff genommen worden ist.

Der Kleine Zoll fällt am Nordende (Bahn¬
hof Hargarten gegenüber) steil ab und weist
an dieser Seite zahlreiche Höhlen auf , die
teils durch frühere Ausgrabungen, teils auch
durch Abrutschungen entstanden sind . Die
Aushöhlungen führen tunnelartig in einen
Sandstein , der ziemlich mit Glimmer durch¬
setzt ist und Bleiglanzklümpchen in reiche¬
rem Masse als der Bleiberg bei St . Avold
enthält . Hier wie dort fast dieselben Ver¬
hältnisse . (A . C . 2e Serie , S . 531—36) .



57 —

Neuere . Untersuchungen .

Die von Jacquot angeführten , hier nicht
genannten geologischen Begriffe ersetzen
wir durch folgendes: Unsere Berge (Grosser
und Kleiner Zoll , Bentschel mit Katzenrech
u . a. ) gehören zum Buntsandstein und zwar
hauptsächlich zum mittleren Buntsandstein,dem sogenannten Vogesensandstein. Der
letztere ist überlagert vom Hauptkonglome¬
rat , einer Felsschicht mit Kieseleinschlüssen;und auf dieses folgt der obere Buntsand¬
stein , der gegen den aufliegenden Muschel¬
kalk durch Grenzletten abgeschlossen ist.
Die auf das Hauptkonglomerat folgenden
Zwischenschichten des oberen Buntsand¬
steins sind es hauptsächlich , die hier etwas
Erz enthalten . Den Erläuterungen zum geo¬
logischen Blatt Busendorf entnehmen wir :
« Auf dem Kleinen und dem Grossen Zoll,im Katzenrech, im Bentschel und bei Da-
lem wurde in den Sandsteinen und Dolo¬
miten der Zwischenschichten , bis zum Ende
des 18 . Jahrhunderts , vielfach Bleiglanz
(Knottenerze) gewonnen. Die Lager sind
durch Raubbau nahezu erschöpft , so dass
an eine Wiederaufnahme der Arbeiten nicht
zu denken ist , abgesehen davon , dass die
geringe Menge der Erze die Ausbeute heute
nicht mehr lohnen würde .» Im Vogesen¬
sandstein (unterhalb der mehr oder weniger
zutage tretenden Hauptkonglomerate) ist das
Erzvorkommen spärlicher . Es heisst hierzu :
« An Erzen fanden sich im Vogesensandstein
sporadisch Cerussit am Kleinen Zoll , Mala¬
chit zwischen Dalem und Falk, Bleiglanz
(Knottenerz) unterhalb Benschels. Am Gros¬
sen Zoll sind noch heute zahlreiche Stollen
sichtbar, in denen frühere Bleierze gewonnenwurden » , (ebenda.)
Entsprechende Mitteilungen finden sich in
den Erläuterungen zu den Blättern von St.
Avold (Bleiberg, Bleiglanz im Dach der
Stollen zu Cerussit zersetzt, Stollen bei Ober¬
homburg ) , ferner von Lübeln ( Kastell -Berg ) .
<Kupferoxyd , Malachit und Kupferlasur fin¬
den sich nach Jacquot im oberen Teil des
Vogesensandsteins und im unteren Teil des
oberen Buntsandsteins der Umgebungen von
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St . Avold » . Die Erze wurden dort bis 1864
abgebaut . (Erl . z . geol . Blatt von St . Avold ,
S . 25 ) .

Dass in der Huf Kupfer gewonnen wurde
ist nicht anzunehmen . Von Silber dürfte
wohl kaum die Rede sein . Auch findet sich
in dem sonst ausführlichen Verzeichnis der
Metallarbeiter bei Knaff (H E ) nirgends
eine Andeutung , dass je einer mit der Aus¬
grabung oder Verarbeitung von Kupfer oder
Silber beschäftigt gewesen wäre .

Wie alt sind die Bleigruben in der Huf ?
Geschichtliche Nachforschungen führen die
Wallerfanger Metallgruben auf die Zeiten
der Römer zurück . Eine Inschrift über
einem Mineneingang bei Ste -Barbe legt davon
Zeugnis ab . Noch während des Mittelalters
fortgeführt , scheinen dieselben aber nach
1617 nicht mehr in Betrieb gewesen zu sein .

Wie den Ausgrabungen von Wallerfangen -
Ste -Barbe , will Jacquot auch den Bleigruben
von Hargarten und Falk ein hohes Alter zu¬
erkennen . Er beruft sich dabei auf Durival ,
« Description de la Lorraine » , der behaup¬
tet , sie wären sehr alt und einzelne davon
unter den Namen : Grube St . Jakob und St.
Johann bekannt gewesen . Im Jahre 1620
wurden die Arbeiter , welche in den Falker
Gruben beschäftigt waren , derselben Be¬
triebsordnung unterworfen , wie in den Erz¬
gruben von Thillot . Den Besitzern oder Un¬
ternehmern Aug . Stock und Kons , wurde es
freigestellt , das Erz selbst zu schmelzen oder
zu verkaufen , wie ihr eigener Vorteil es er¬
heischte . — Während Jacquot nach dem¬
selben Durival den Beginn der St . Avolder
Bleigruben um die Mitte des 18 . Jahrhun¬
derts ansetzt und bis gegen Ende desselben
in Betrieb lässt , und auf Lepage (Mem . de
l ’Acad . de Stanislas 1851 ) gestützt , im Jahre
1785 noch an die 30 Arbeiter darin zählt ,
bezeichnet er als Ende der Bleiindustrie
dort und in der Huf den Ausbruch der fran¬
zösischen Revolution . Diese hat mit den
nachfolgenden Kriegen , welche die geschul¬
ten Arbeitskräfte für die Fahne einforder¬
ten , jeden Handel und Verkehr unter¬
brochen .
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Zweifellos war aber schon in den Stür¬
men des Dreissigjährigen Krieges , was Jac -
quot als selbstverständlich voraussetzen
muss , die Bleiindustrie bei Falk und Har¬
garten ins Stocken geraten . Aber für wie
lange ? Wann hat sie wieder eingesetzt ?
Das erfahren wir aus den Kirchen¬
büchern der beiden Orte , am deutlichsten
aus denen von Falk . Wenn auch Hargarten
dieser Industrie seinen Namen Hargarten -
aux -Mines (H . bei den Bleigruben ) verdankt ,
so scheint doch , nach dem Inhalt der beider¬
seitigen Pfammatrikeln zu urteilen , der
Schwerpunkt der nunmehr einsetzenden
Bleigewinnung nicht auf der Hargartener ,
sondern auf der Falker Seite gewesen zu
sein .

Es war gerade um die Mitte des 18 . Jahr¬
hunderts , da setzte im Weyerbachtal wieder
eine industrielle Bewegung ein . Fremde Ar¬
beiter ziehen , anfangs noch vereinzelt , dann
aber in wachsender Anzahl ins Land , katho¬
lische und lutherische , ledige und verheira¬
tete , Leute aus aller Herren Länder , und
zwar in Hargarten seit 1747 , in Falk seit
1750 oder 51 . Ihr gewerblicher Beiname
lautet verschiedentlich fossor , opifex in
fodinis , d . i . Grubenarbeiter , fossor metallo -
rum , fossor plumbi , operarius in plumbi
fodina , d . i . Bleigräber . Das Bleierz wurde
an Ort und Stelle gereinigt ä la laverie de
la graviere des mines de falt ( 1757 ) , d . i .
auf einer Wäscherei , auch lavacrum mine -
ralium genannt . Heute wird noch , wenn
wir gut unterrichtet sind , eine Stelle am
Fusse des Grossen Zoll gegen Süden von den
Falker Einwohnern die « Wäsch » genannt .
Bei der Wäscherei scheint auch eine Arbei¬
terkolonie gestanden zu haben . Des weiteren
wird auch eine Bleischmelze erwähnt . Der
Arbeiter Gomegan ist 1764 dort wohnhaft ,
habitans in ustrina de falt , 1765 ä la fonde -
die de F . Derselbe wird 1777 fusor plumbi :
Bteigiesser genannt . Die Hargartener Akten
machen nur Andeutungen auf Bleigruben ,
nirgends aber auf eine Wäscherei oder
Schmelze auf dortigem Bannbezirk . (K . F . ) .
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Die Bleiwerke auf den benachbarten Ban¬
nen von Falk und Hargarten unterstanden
derselben Werkleitung , die anscheinend in
Hargarten 'wohnte . Die bekannten Betriebs¬
führer waren : Peter Brentano und Dominik
Sementa 1753 , Franz Arnould 1754 , Senek
Barthel 1757— 61 , Ruch Heinrich 1778— 84 ,Pennerat Peter Nikolaus 1777 .

Die Kirchenbücher beider Orte enthalten
Namen von Bergarbeitern von ungefähr
1750 bis 1785 . Demnach hätte der Betrieb
annähernd 35 Jahre angehalten . Während
dieses Zeitraumes bringen die Bücher von
Falk an die 45 meistenteils verheiratete Ar¬
beiter , die ausnahmslos aus der Fremde
hierher gezogen waren und später ebenso
spurlos wieder verschwunden sind . In Har¬
garten dagegen waren kaum halb so viel ,
und darunter mehrere Einheimische . Ar¬
beiter , die in Falk angekommen : Trambach
Joh . , Becker J . 1751 ; Becker Frz . , Langen -
dorf 1752 ; Arl , Frei Jager , Scliiffel 1756 ;
Freymuth , Schwartzenberger , Hayer , Stum
1758 ; Jam 1760 ; Hauger , Jüncker , Probst
1761 ; Bossert , Peters , Scheiber G . 1763 ;
Burglehner , Gomegan , Buchmann 1764 ;
Sturm , Steinbach 1766 ; Sand 1768 ; Heck ,
Schmitt , Lemmelle , Kraemer , Dominique de
Breton 1770 ; Nesseler , König 1773 ; Grüner
1776 ; Pennerat , Bruncks 1777 ; Scheiber
Thom . 1778 ; Müller Phil . 1781 ; Müller Theob ,
1784 .

Nebenher sei noch bemerkt , dass gleich¬
zeitig , wenigstens 1779— 1790 , auch auf der
Gemarkung von Durchthal bei St . Avold Blei
gegraben wurde . Die Falker und Durch¬
thal er Gruben unterstanden derselben Be¬
triebsführung . Arbeiter aus der Falker Be¬
legschaft findet man später in Durchthal als
sous - inspecteurs oder conducteurs de la
plomberie de D . Der obengenannte Kuch
Heinrich ist in Durchthal 1779 als Tauf¬
pate eingeschrieben mit der Bezeichnung
« Aufseher der Bleiarbeiter von hier , Falk
und Hargarten .» Gemeint sind da wohl die
Bleiminen am Hochwald (u . am Kastell -
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berg ) *) zwischen Durchthai und Lübeln,die Ingenieur Jacquot gleichzeitig mit denenvon Falk und Hargarten besichtigt und(siehe oben) besprochen hat.
Der Betrieb der Bleiwerke in der Huf istnach dem um 1788 eingetretenen Stillstand ,obschon 1850 eine neue Konzession fürevent . Blei-, Kupfer- und Silbergnabung er¬teilt worden war , nicht wieder aufgenom¬men worden . Dagegen ist bei Durchthal -Lubeln um d . J . 1880 -82 wieder ein kurzerVersuch zur Ausbeutung der Bleiminen ge¬macht worden .
Ausser den Bleierzen weist die Huf nochsolche von Eisen auf.

KAPITEL III

EISENWERKE .
Im Zusammenhang mit Verwerfungenstehen hier Ausscheidungen von Brauneisen¬

erz , das sich im mittleren Buntsandstein
besonders gern in Verwerfungsklüften ab¬setzt. « Alte Pingen finden sich auf der Ver¬
werfung, welche durch die Einsenkung zwi¬schen dem Kl. Zoll und dem Langenberg
(in der Gintschel genannten Mulde) sich ge¬bildet haben . Mulmiges , manganhaltigesBrauneisen ist auf derselben Bruchliniewestlich von Hargarten beobachtet . Die Ver¬
werfung schneidet die Huf in der RichtungHargarter Tunnel nach Ostecke der Bruch-
W' iese . Nördlich und südlich dieser Wieseist die Linie durch die vollständige Um¬
arbeitung der Erdoberfläche gekennzeichnet.Wo also in der Huf die Oberfläche durch¬
furcht wurde, suchte man Eisen . Die Eisen¬
steingänge wurden bis 1861 abgebaut ; siesind bei bedeutender Längenerstreckung vonnur unbedeutender Mächtigkeit. Das Erz ist
manganhaltiges Brauneisenerz , welches zahl-

*) Eine Kompagnie Pioniere hat Ende Dezem¬ber 1932 im Interesse des Festungsgürtels durch
umfangreiche Sprengungen (50 Ztr. Dynamit )die alten Bleiminen am Kastellberg zum Ver¬schwinden gebracht.



reiche aus aem Nebengestein stammende
Quarzkörner umsohliesst ; es setzt [in zahl¬
reichen kleinen Adern auf , welche sich nach
allen Richtungen kreuzen und in ihrer Ge¬
samtheit ein Maschenwerk bilden , das von
gelbem und grauem Sandstein erfüllt ist .
Aecessorisch stellen sich Schwerspath , Blei¬
glanz , Cerussit , Zinkblende und Eisenkies
ein . (Bl . St . Avold , wie vor , Seite 23 u . 24 ) .

Das Eisenvorkommen in der Huf ist da¬
mit nicht erschöpft . Es heisst : « Nach Jac -

quot erstreckt sich ein Eisensteingang von
Falk in nahezu westöstlicher Richtung bis
Kreuzwald ; derselbe ist gegenwärtig nicht
aufgeschlossen und entzieht sich dadurch
der Beobachtung . »

Die französische Forstverwaltung sagt im
letzten Betriebswerk über die Huf , dass sich
in der Ebene der Huf vom Langenberg bis
Falk und Kreuzwald eine braunrote Eisen¬
steinschicht befinde . Tatsächlich tritt der
Eisenstein vielfach in Platten und Trüm¬
mern von 5 bis 10 cm Stärke zutage . Wo er
nahe der Oberfläche ansteht , verhindert er
die Ausbildung der Pfahlwurzeln bei der
Kiefer . Er ist der Grund , dass meistenteils
die Kiefernbestände der Huf nicht zu Stark¬
holz erwachsen können .

Mit diesem Eisenvorkommen steht die
Eisenindustrie von Kreuzwald in Verbin¬
dung .

Die Eisenhütte in Kreuzwald

wurde 1739 im Aufträge des Herzogs durch
die Gbr . Quien gegründet . « Durch Dekret
vom 29 . XI . 1749 wurde den Brüdern Jean -
Philippe und Clement Quien die Erlaubnis
erteilt in der Umgebung von Kreuzwuld
(auf 3 Meilen im Umkreis der Fabrik ) nach
Eisenerzen zu graben . Im Jahre 1755 er¬
halten Jean -Philippe Quien und Henri Mau¬
rice die Erlaubnis zehn Meilen im Umkreis
von Ste -Fontaine Eisenerze zu graben , be¬
sonders in dem Walde La Houve de Merten .
Diese Rechte gingen 1759 an die Firma de
Wendel über . (Jahrb . 1913 , S . 371) .

Durch denselben Erlass erhielt de Wendel
die Bruchwiese (eine Sumpfwiese von 55
Morgen 103 Ruthen ) und 4 Morgen Wald -
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fläche am Rand derselben gegen den all¬
jährlichen Zins von 8 Livres barrois in Erb¬
pacht , um dortselbst einen Stauiveiher und
eine Erzmühle («Bocard », Stampfwerk ) an¬
zulegen .

’ )
Zur Revolutionszeit waren die Werke

Eigentum der Madame de H-ayange , Witwe
von Charles de Wendel . Da ihr Sohn , Ignace
de Wendel , zur Rettung seines Lebens aus¬
wandern musste , so wurde die Mme de
Hayange als Mutter des Emigrierten ent¬
eignet . Die Werke wurden mit all den de
Wendelschen Besitzungen und Fabriken für
16 Millionen verkauft , kamen aber 1803 wie¬
der unter den Hammer . Käufer war der
« citoyen » Auburtin für die Familie de Wen¬
del mit dem letzten Angebot von 220 .000 Fr .
Zu dieser Summe hatten vier Stämme der
Familie je ein Viertel beigetragen .

Im Jahre 1802 verstarb die Mme de Hay¬
ange . Einem ihrer Erben , Francois de Wen¬
del , gelang es . trotzdem er anfänglich nur
mehr 1200 Fr . besass , die Unternehmungen
wieder zur Blüte zu bringen . Zum Vorteil
der Werke von Hayingen und Moyeuvre
wurde die Kreuzwalder Hütte am 24 . XII .
1819 an Paysse verkauft . Durch Kgl . Erlass
vom 6 . 8 . 1823 erhielt dieser die Konzession
auf Eisen auf einer Fläche von 10 Quadrat¬
kilometern 67,56 ha . (F . B . u . Jb . 1913,

* ) Die Glaser , die vorher an dieser Enklave
berechtigt waren , wurden durch eine gleiche
Wiesenfläche auf ihrem Banne gegen den bish.
Zins entschädigt . Aus der Erbpacht entstand für
die Eisenhütte Eigentum .

Im Jahre 1815 kam es zur Nachprüfung des
Besitztitels und zur Versteinung der Bruchwiese .
Dieselbe blieb über das Jahr 1871 hinaus Privat¬
besitz .

Ein Weiher scheint vordem in der Bruchwiese
nicht bestanden zu haben , dagegen hörten wir
vom « Hamer Weiher » und vom «Weiherloch »,
heute « Gluckenhofwiese ». Diese Weiher schei¬
nen , wie viele in Lothringen , durch die Revo¬
lution beseitigt zu sein . ( S. Festschrift 1913
des lothr . Fischereivereins ) .

Von der in der Bruchwiese gewesenen Erz¬
mühle hat wohl das westlich anschliessende Tal
den Namen Moulenthal (Mühlental statt Mulden¬
tal ) erhalten .
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S . 371). Nach Paysses Tode führte die Witwe
Jeanne-Catherine-Antoinette Roget de Bello-
guet das Werk weiter . *) Das Unternehmen
kam zurück und ging an die Firma Schlin-
ker -Quinchez über. Um 1914 war der Rest der
Hütte eine Eisengiesserei von Ch . Quinchez
et Cie ( ca . 30 Arbeiter ) . Seit 1861 ist die
Eisenkonzession auflässig . An die Hütte, ge¬
nannt « Schmelz » , erinnert der « Schmelzer
Weg» , an die de Wendel’sche Zeit der
« Hayinger Weg» .

Zum Ersatz für die ausgestorbene Blei¬
industrie im Weyerbachtal hat sich ein
kleines Eisenwerk in Betrieb gehalten . Es
lag hinter Falk , an der Strasse nach Merten .
Das Anwesen heisst heute noch die Schmelz
oder die Schmelzmühle, und es ist nicht
unwahrscheinlich , dass an der Stelle ur¬
sprünglich die verschollene Falker Hetsch-
mühle gestanden hat . Nach dem « Reichs¬
land » wäre dort 1810 ein Walz - und Ham¬
merwerk gegründet worden . Dieses Datum
steht aber im Widerspruch mit dem Ge¬
burtenregister von Falk , wo bereits 1799 ein
Arbeiter namens Martin Ganster aus Dalem
als ouvrier dans les martos (sic) en bas de
Falt und wieder 1806 als maitre forgeron
dokumentiert ist . Wenn übrigens die Ueber-
lieferung Recht behalten soll , dass der be-

*) Es umfasste 1843 (Statistique hist , par
Verronais , Metz 1844 ) «une fonderie de fer com-
pos^e de deux hauts -foumeaux ; une usine com-
posee d’un feu d’affinerie (Frischherd) , d’un
gros marteau et d’un martinet sur le meme ar-
bre, d’un martinet independant et d’un feu de
chaufferie.»

Nach «La Moselle admin.» bestand das Werk
1860 aus zwei Hochöfen, einem Ofen zum Läu¬
tern fertiger Metalle sowie aus einem grossen
und einem kleineren Hammer. Haushaltungs-
gegenstände wurden angefertigt . Gegen 1886
wurde der Hochofen still gelegt und eine Giesse-
rei eingestellt . (Heute Gebr . Schmitt ) .



— 65 —

rühmte Marschall Ney *) , geboren 1769 ,zwischen seiner Schul- und Militärzeit als
Laufbursche zwischen Saariouis und der
Falker Schmelz verkehrt habe, so muss letz¬
tere längst vor 1810 , also mindestens schon
um 1785 existiert haben . Die Glaubhaftig¬
keit dieser Annahme wird noch weiter
durch die Falker Kirchenbücher bestätigt .
Diese erwähnen 1770 einen Arbeiter , Heck
Joh . , der in diesem Jahre in der hiesigen
ustrina und 1771 als «opifex in fabrica dicta
Stahlhammer parochiae falt» beschäftigt
war . Ohne Zweifel wird der Stahlhammer
von 1771 und der martos von 1799 den¬
selben Betrieb und dieselbe Betriebsstelle
bezeichnen . Woher der Name « Schmelz » ?
Vielleicht war auch eine Eisenerzschmelze
damit verbunden . Zu derselben Zeit wurde *
ja in der Huf für die Kreuzwälder Hütte
Eisenerz gegraben. Warum nicht auch für
das Falker Werk? Werden doch bereits
1766 die hiesigen Sturm Franz und Stein¬
bach Josef, ferner 1773 Nessler Josef als
ouvriers in den mines de fer ä falt gekenn¬
zeichnet . Und sollte auch der Ausdruck
mines de fer nicht wörtlich zu nehmen
sein, sondern infolge unkorrekter Anwen¬
dung auf die gleichzeitig ausgebeuteten Blei¬
gruben sich beziehen , so bleibt immerhin
der obige « Stahlhammer» ein nicht miss¬
zuverstehender Zeuge für ein viel früheres
Alter des Falker Eisenwerkes als die Notiz
im « Reichsland » es angibt.

Die ältesten Besitzer der nunmehr der
Ackerwirtschaft dienenden Schmelzmühle
sind uns nicht bekannt . Verronais (Metz ,
1844 ) sagt von dem Falker Eisenwerk (for-
ges ) , das um 1820 sich im Besitze des Re¬
in oldorfer Hüttenmeisters Felix Robert be¬
fand , dass man dort Sägen , Spaten, Schau¬
feln, Bratpfannen und dergleichen herstelle.Der Eigentümer sei M. Robert Adolphe.

*) Nach «Vie militaire » de Michel Ney , publice
par Verronais , Metz , 1853, S . 10 , wäre der junge
Ney , nach Absolvierung der Augustinerschule
seiner Vaterstadt Saarlouis , bei M . Besson Gas -
pard Franfois aus Saarlouis , Besitzer der
Schmelz , als Commis angestellt gewesen . Das¬
selbe , Baltzer , Historische Notizen über die
Stadt Saarlouis , 1865/1913 , S . 135.
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*

Um 1852 ging das Werk von Francois -
Adolphe Robert, Sohn des Vorgenannten,
in den Besitz von M . Somborn et Cie
(Bolchen ) über ; eis bestand damals aus zwei
Frischherden , 1 Pochhammer , 1 Gasofen
und 1 Dampfmaschine von 8 Pferdekräften .
Man erzeugte Stahlwaren . Somborn , räumte
bald die Falker Schmiede aus zugunsten
seiner neuen Werkstätte zwischen Dentin¬
gen und Bolchen . Nach Aussage des Bürger¬
meisters Ludw . Fendler hatte das Anwesen,
als es sein Vater 1861 erwarb , schon nahezu
zehn Jahre leergestanden .

J



Die Barbaragrotte auf dem Langenberg .
Alte Erzgänge .
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KAPITEL IV

KOHLEN - UND ELEKTRIZITÄTSWERKE .

(S . die Steinkohlenflötze in Lothringen
unter der Buntsandsteinbedeckung von R.
Nasse in Erl . zum Geol . Blatt St-Avold 1894 ) .

Die Kohle , die unter der Huf in vielen
Flötzen ansteht , hat ein Deckgebirge hei
Schacht Marie und Julius von « La Houve »
von 108 m Mächtigkeit; bei Merten von
156 m ; bei Ham von 170 m ; bei Varsberg
210 m ; bei Hargarten von 192,40 m Mäch¬
tigkeit . Die ersten Bohrversuche nach Stein¬
kohlen in der Huf und Umgegend haben um
die Mitte des letztverflossenen Jahrhunderts
eingesetzt : 1853/54 zwischen Kreuzwald
und Lauterbach , 1856 zwischen Kreuzwald
und Merten , bei Falk, Ham , Buschborn,Merten , Berweiler und Porzelette , 1856 im
Hufwald (Bruchwiese) , Hargarten und Da-
lem , 1857 zwischen Teterchen und Dalem .
Im Jahre 1857 wurden zu den früheren
« Schönecken» und « Forbach » drei neue
Konzessionen erteilt : 1 . Revier Karlingen,
2767 ha, an Pougnet et Cie zu Landorf ;
2 . Revier Spittel, 2880 ha , an Perreire und
Mony-Paris ; 3 . Revier Hochwald (Frei¬
mengen) , 2424 ha , an Minangoy , Deloye ,Javal und Vuillemin. Im folgenden Jahre
1858 erfolgten die weiteren Konzessionen
« La Houve » , 1732 ha, an De St-Chamant et
Cie , Metz und « Falck» , 1442 ha , anfänglich
an Jacquot et Cie -Falk und später (vor 1867 )
an Chevandier et Toussaint . Die Gesellschaft
« Falck» baute am Fusse des Grossen Zoll ,Südseite, einen Schacht, dazu Direktions¬
und Arbeiterwohnungen . Sie beschäftigte
bereits 1859 zwanzig Arbeiter unter und
dreissig über Tag. Weil man aber den An¬
drang des Wassers nicht bemeistern konnte,musste nach kurzer Zeit die Arbeit einge¬
stellt werden . An der ehemaligen Betriebs¬
stätte trauerte noch lange Jahre ein ein¬
samer Schlot, bis er 1898 niedergelegt
wurde . Die Anlagen nebst Wohnungen gin¬
gen in den Besitz der Bergwerksgesellschaft
« Saar und Mosel» (Karlingen) über.
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Nachdem die Eisenbahn 1881 mit der
Strecke Hargarten—Bous , 1882 mit jener
von Hargarten nach Karlingen ihren Weg
durch die Huf genommen, konnte der alte
stille Forst dem ungestümen Verlangen nach
seinen Schätzen nicht mehr widerstehen .
Es erstand die Kohlengrube der 5 . 1 . 1895
neu gegründeten Gesellschaft « La Hauve»
mit Anfangskapital 2 Millionen Francs , das
1913 auf 174 Millionen angewaohsen ist . Das
Werk besass im letztgenannten . Jahr drei
grosse Schächte « Jules», « Marie » und
« Uhry» Es beförderte ( 1913 ) 389 000 Ton¬
nen Kohlen.

Im Jahre 1910 fasste die Gesellschaft den
Plan , eine über ganz Lothringen sich aus¬
dehnende Elektrizitätsversorgung anzulegen.
Im Januar 1914 waren schon 380 Kilometer
mit einer Hochspannung von 65 000 Volt
und einer Zentrale von 18 000 Kw . mit einer
Ausgabe von 8 Millionen Mark hergestellt.
Drei gewaltige Leitungen verteilen Licht-
und Kraftstrom : Linie Houve—Fontoy ; Li¬
nie Houve : Falkenberg—Chambrey; Linie
Houve : Püttlingen—Saarburg—Dieuze.

Die industriellen Anlagen haben dem
Hufwald schon schwere Breschen ge¬
schlagen.

1 . Bohrung 1895 : Waldabtretung 1,2 ha ;
Schächte « Marie » und « Julius» und Geleise
1901 : Waldabtretung 27 ha , Geleise 1904 :
0,4 ha ; Krankenhaus 1907 : 0,7 ha ; 3. Schacht
« Uhry» : Bruchwiese 1908 : Waidabtretung
7,3 ha ; Erweiterung der Ueberlandzentnale
1912 : Waldabtretung 30,5 ha . Zusammen:
67,1 ha.
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DRITTER TEIL

ARCHIVALISCHE AUSZUEGE

KAPITEL I

Huf-Regesten
oder Auszüge aus dem Register der Gruerie

de Bouzonville .
(.Bezirksarchiv Metz , B . 138, 147 , 148 , 150 .)

1706 , Sept . 20 .
Vergebung der Eichelmast de la Hoube de

Merten in der von der Ordonnance vorge¬schriebenen Art und Weise an die Gemein¬
den Merten , Bublingen , Ham , Gerting , Har¬
garten , Falt , Dalem, Tromborn , deren Meier
anwesend sind , für die Summe von 1750 Fr .lothr . nebst Francs vins (Gebühren ). Die
Eichelmast soll für 1000 Schweine reichen .Die Einwohner und Gemeinden erheben den
Einspruch , dass sie ein altes Gebrauchsrecht
zum Eintrieb der Schweine hätten . Dieses
Recht soll geprüft und der etwaige Geldwert
des Nutzungsrechts von obiger Summe ab¬
gezogen werden . Später wurde dieser Wert
auf 4 Sols 6 Deniers pro Schwein festgesetzt .
(B . 147 .)

1707, Juli 29 .
Mr . de Kiecler , Oberforstmeister , und die

Beamten der Gruerie de Bouzonville besich¬
tigen la Hoube de M erten « apartenante ä
S . A . R . (Herzog v . Lothr .) ä cause de Berus ».Erste Revierbeschreibung . (B. 138 .)

1710, Juni 10.
Procös -verbal von der Hoube de Merten .Mehrere Blossen befänden sich nördlich vom

Wege Merten —Kreuzwald im «Spanierhof » ;südlich des Weges «le Marre de Merten » sei
eine Blosse und im «We.yerloch » eine solche.
— Die Randstämme dieser Blossen wurden
mit dem Hammer bezeichnet . Die Blossen
selbst wurden den Gemeinden zur Beacke-
rung zugewiesen gegen Lieferung der siebten
Garbe von der - eingesäten Frucht an die
herzogl . Domanialeinnehmerei und mit dem
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Verbot die angeschlagenen Bäume zu ent¬
fernen . (B . 147 .)

1710 , Juni 20.
Bei einer Visitation der Hoube de Merten

wurden angetroffen grosse Blossen von etwa
150 Morgen gegen Ham , dem Hamer Weyer
entlang , der dem Baron von Warsberg ge¬
hört ; die Gegend wird Renard genannt , hat
hie und da etwas Baum und Busch . Die
Randbäume der Fläche , die wieder Acker¬
feld werden soll, werden angeschlagen . Als
Jahrespacht ist jede 7 . Garbe an die herzogl .
Domänenverwaltung in Berus zu bezahlen .
— Am gleichen Tage fand ebenfalls bei Falk
Besichtigung von Blossen statt zwecks Rück¬
gabe zu Ackerland gegen die 7 . Garbe als
jährliche Pacht «comme d’anciennete » . Eine
Blösse «Oben an der Heiden » war 300 Mor¬
gen gross . (Nach dem 30jährigen Krieg kam
der Wald auf dem früheren Ackerland wie¬
der auf ). (B . 138.)

1711 , März 4 .
Versteigerung von Holz auf einer Blösse

im Kanton «Reinhard » , anscheinend in Ham .
Die Gemeinde wollte das Holz zum Ansatz
von 25 Fr . nicht haben , da die auf der Blösse
zerstreuten Hölzer wertlos seien und der
Herzog mit der 7 . Garbe schon genug Profil
habe . Es kam zur Versteigerung mit Lich¬
tern . Eis boten Nik . Koch 50 Fr . , Georg Al -
brecht 70 Fr . und schliesslich Nik . Koch
80 Fr ., ihm wurde mangels Ueberangebots
zugeschlagen . (B . 138.)

1711 , Sept . 12.
Besichtigungsprotokoll . Visite des bois et

forests döpendantes de la Gruerie de la ci -
devant prövostä de Berus , situöes d’entre les
villages de Merten , Falt , Gerting , Ham,
Creuzwaldt — Berechtigungswald von Mer¬
ten , Falt , Dalem, Tromborn , Hargarten , Ger¬
ting und Ham . Die Besichtigung begann im
Walde «la houve deForweiler dessous Börus»
und bewegte sich über die Forstgelände
Weyerloch , Bleyde , Gros et petit Zoll , Rein-
ardsloch bis gegen Gertingen , Ham , Kreuz-
waldt . (B . 138 .)
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1713, Juni 3.
De KiecMeiyOberforstmeister , veröffentlicht

für den Bereich des Bailliage d ’Allemagne
(Sitz Sarreguemines ) eine Ordonnance betr .
Holznutzung der Glaser in Creutzvalt .
(B . 138 .)

1715 , Mai 19 .
Derselbe besichtigt «la houve de Forweil -

ler entiörement dögradöe et vaine par la
garnison de Sarlouis ; les soldats n ’y trou -
vant plus rien s’attaquent aux arbres chenes
vieilles ücorsses qu’ils abattent pour avoir
les branches .» (B . 138.)
1715, Juni 14.

Gesuch der Glaser Jean Pierre Stenger ,
Jean Nicolas Schouler und Jean Adam Eng-
ler , «tous trois entrepreneurs de la verrerie
de Creutzvalt du costö de Lorraine », um ver¬
mehrte Holzzuweisung . (B . 138.)

1718 , Nov . 9.
Die vorgenannten Glaser hatten die Erlaub¬

nis erhalten , ((220 arpents de bois haute fu-
taye 4 prendre dans la Houve de Merten » in
Ackerland umzuwandeln und zwar durch
Zustellung vom 29 . 4 . 1705 : 100 Morgen Wald
und 20 Morgen Land ; vom 22. 12 . 1717 : 100
andere Morgen . Sie baten nach erfolgter Ro¬
dung um Feststellung und Abgrenzung . Diese
erfolgte jetzt vom 7 . bis 9 Nov. 1718 durch
die Forstbeamten von Busendorf . Bei der
Vermessung ergaben sich 224 Morgen frühe -
er Wald , 31 Morgen Häuser und Gärten ,
19 7/8 Oedland , zusammen 274 7/8 Morgen . Da¬
mit kein weiterer Uebergriff stattfände ,
wurde die Grenze mit dem Hammer ange¬
schlagen . Der Oberforstmeister verfügte
14 . 4 . 1719 , dass Steine gesetzt würden . Eine
Nachzahlung fand nicht statt . (B . 138 .)

1719 , 20. Juni .
Grosser Holzverkauf von 300 Morgen im

Gelände Chermester ? und drei anliegenden
La Haye , Kas und Stenholtz . Bestimmung :
«laisser les baliveaux et arbres de röserve et
se conformer en tout au prescrit de l ’Ordon -
nance , ä Charge de payer pour chacune corde
de 3 % pieds entre les deux tailles mesure de
Lorraine ä raison de 10 Sols l’une en ce non
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compris les francs vins ordinaires » , mithin
kostete das Klafter 6 Sols nebst Gebühren .
(B . 147.)

1723, 12 . Mai .
Der Holzhändler Francois Knoepfler von

St . Avold darf zwecks Ausfuhr nach Holland
in der Houffe de Merten 15 Eichen hauen ä
3 Taler und Gebühren . (B . 147.)

1724, März 11 .
Merten und Pieblingen erhalten zur Auf¬

teilung 105 Morgen in der Grossheid und
Halach (am Sehnenberg ). (B . 138 .)

1725 , Nov. 26.
Zuweisung von 150 Morgen am Falkerwegüber die Leibsbach zur Rodung an die Gla¬

ser . (B . 138 .)
1725 , Dez. 5.
Im Kanton Reinert der Osthuf , beiderseits

des Weges Ham — Kreuzwald , hatten die Ein¬
wohner von Ham die 1711 bewilligte und mit
Randbäumen abgegremzte Rodungsfläche von
150 auf 250 Morgen erweitert . Hierzu hätten
dieselben eine grosse Zahl von Bäumen ge¬schält und geringelt , um dieselben zum Ab¬
sterben zu bringen und somit nach und nach
die Rodung zu vergrössern . Die Gemeinde
Ham sucht sich herauszureden : In der Mitte
der 150 Morgen hätte eine Fläche von 41
Morgen gelegen , die als Sumpf zu Acker un¬
geeignet war . Sie hätten geglaubt , sich dafür
Ersatz beschaffen zu dürfen . Wenn einigeMarkenbäume abgehauen , andere geringeltseien , so sei das auf «impetuosite des vents
et malice de quelques malvaillants » (Wind¬
stürme und Waldfrevler ) zurückzuführen ,wofür man die ganze Gemeinde nicht ver¬
antwortlich machen könne . Das Forstgerichtlehnte den Einspruch ab . Spesen des Ge¬
richts : dem Gruyer für die 3 Tage 42 Fr .,dem Substitut 3/4, dem Greffier und dem Ar-
penteur 2/3 . (B. 138.)

1725, Dez. 7.
Den Glasermeistern Andre Stenger , Jean

Nicolas Schouller und Jean Adam Englerwerden 12 Morgen als jährlicher Schlag ander Strasse nach Ham, neben dem alten
Schlage von 1722 ausgezeichnet . (B . 138.)
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1727, Febr . 15.
Zuweisung von 150 Morgen am Leibsbach

an die Glaser , nachträglich wieder 12 Mor¬
gen. Uebergriffe werden festgestellt und ver¬
boten . (B. 138 .)

1727 , Sept . 25.
Gesuch um Erlaubnis der Nutzung von

Windfällen , abgestorbenem und rückgängi¬
gem Holz in den Eigentumswaldungen , ge¬nannt Stockholz , Houdel und Zeiterholz , wird
genehmigt , gez. D’Hablenville . (B . 138 .)

1727 , Juli 26.
Pachtvertrag zwischen der Chambre des

Comptes de Lorraine (herzogl . Rechnungs¬kammer in Nancy ) und dem Grafen HenryNicolas Lameran de Salin , sgr . de Lesse,Chenois etc. , Chambellan de S. A. R. Es soll
eine Fläche von 250 Morgen zur Umwandlungin Aecker und Wiesen in der Houve de Mer¬
ten ausgemessen werden gegen jährlichen
Zins von 1 Fr . pro Morgen . (B . 138.)

1728 , Jan . 10.
Am Leibsbach haben die Kinder der Gla¬

sermeister noch nicht die Fläche von 150
Morgen, die Ackerfeld werden sollen, ge¬räumt . Sie dürfen erst an anderer Stelle wei¬
terschlagen , wenn die Fläche völlig ge¬säubert ist . (B . 138.)

1728 , April 25.
Lettre de cachet de S. A . R. betreffend Ver¬

kauf von Marinehölzern auf Grund herzogl .
Anweisung vom 23 . 12 . 1727 an den Händler
Jean Baband von Saumure in den an der
Saar und Mosel gelegenen Waldungen der
Grueries von Finstingen , Lixheim , Bitsch ,
Saargemünd , St . Avold, Busendorf . (B. 147.)

1728 , Juni 16.
Es werden dem Grafen Lameran de Salin

250 Morgen in der Houve de Merten ausge¬messen . Der Waldteil lag zwischen Hamer -
strässchen und Halsberg nach Ham zu und
reichte bis zur Steinbornwiese und dem Bös¬
ader -Sumpf . Es sollten Steine gesetzt werden .Am 17 . 7. 1729 wurden aber

^
die Anstalten

hierzu unterbrochen . (B. 138 .)
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1728 , Sept . 28 .
Auf Grund einer Waldbesichtigung durch

höhere Forstbeamten mit Marinesachver¬
ständigen wurden für 5 Jahre bis zu 150 000
Kubikfuss Eichenholz — im ganzen 750 000
Kubikfuss (pied de France ) bei halbjähriger
Bezahlung verkauft zu 3 Livres tournois . Das
Protokoll enthält zum ersten Mal allgemeine
Ausführungsbestimmungen in 21 Artikeln ,
u . a . dass 12 gute Balivaux (jüngere Ueber -
hälter ) in möglichst günstiger Flächenvertei¬
lung je Morgen zu belassen und dass die
Schläge durch die Forstbeamten auszuzeich¬
nen sind . (B . 147 .)

1728, Nov . 27 .
Auszeichnung des Brennholzhiebes im Be¬

rechtigungswalde von Ham . Die Gemeinde
widersetzte sich der Auszeichnung in diesem
Kanton ; sie wollten ihr Holz nach Gutdünken
und wenn man sie hindere , so würden sie
sich direkt an den Herzog wenden . Jede
eigenmächtige Benutzung wurde aber ver¬
boten . (B . 138 .)

1730 , Aug . 2.
Von diesem Jahre ab erhält das schon 1706

vorhandene «Registre des Ventes et Adjudi -
cations des bois de la Gruerie de Bouzon-
ville», worin 1728 und zwar unter generellen
Bestimmungen der Verkauf von Holländer¬
holz vermerkt wird , eine neue Ausgestaltung ,
indem in der Folge die Schläge , die Ver¬
gebung der Mast, Steinbrüche , Flussbenut¬
zung usw . mit erweiterten und verschärften
Bestimmungen eingetragen sind . Darunter :

§ 8 . Bei Vergebung von Schlägen werden
ausbedungen ein Ueberhalt von 24 Balivaux
de l ’äge du taillis de chesne autant que faire
se pourra , et a deffaut , de hetres ou charmes ,
12 desquels seront rendus aux adjudicataires
par forme de recollement , aprös la couppe
exploit ^e , au choix des officiers , aprös les
avoir espac6s , seront laissös en outre tous les
balivaux anciens et modernes et arbres frui -
tiers . Es mussten also vom jungen Holze 24
beste Eichengerten oder Buchen und Hain¬
buchen stehen bleiben . Aus diesen 24 suchte
das Forstpersonal die 12 besten in räumlicher
Verteilung heraus , die 12 anderen erhielt der
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Schlagkäufer zurück. Ausser diesem Ueber -
halt blieben Ueberhälter älterer Klassen und
sämtliche Fruchtbäume (Kirsche, Elsbeere,
Speierling, Wildobst ) stehen.

§ 14 . Le prix desdites ventes sera pay6 par
les adjudicataires en deux termes en paye-
ments 6gaux en argent sonnant, lä moitiü ä
la St-Jean-Baptiste de l ’ann6e prochaine,
l ’autre ä la St-Remy suivant.

§ 15. Les francs vins se payeront aussy par
moiti6 aux deux termes.

§ 16 . Les adjudicataires payeront en outre
comptant 18 gros par arpent pour les salaires
des arpenteurs , rüarpenteurs et forestiers et
aussi un sol par chacun pied d ’arbre pour
les forestiers. (B . 147 u . 148.)

1731 , Juni 16 .
Verfahren gegen Leonard Ledere , Direc -

teur et fermier de la forge de Dilling wegen
Holzfrevels in der Huf zwischen Ham und
Falk. Bezeichnung der Grenze : an den Espen
des Barons von Warsberg. (B. 138 .)

1731 , Juli 10.
Die Glaser hatten seit 1705 in der Houve

die Erlaubnis, abgestorbenes FIolz und Wind -
fälle zu Asche zu brennen (Pottache), aber
nur unter besonderer Vorsicht . Diese hatten
sie aber ausser acht gelassen , so dass viel¬
fach in der Houve Brandstellen entstanden
waren . Bei dem Ortstermin waren erschie¬
nen : Jean Adam Engler, Georg Adam Schoul-
ler , Andrei und Pierre Stenger , Jacob Mayer
und Pierre Kremer. Man ging über den
« Langenberg » , dort war eine Brandstelle von
40—50 Arpents , in den Kanton Mollendahl
über Schollesborn dem Halsberg entlang zur
Hamerstrasse, durch den Leinewalt und
Leibsbach zu dem Kanton Etang, bei den
Aeokern von Falk, dann zum Kanton I’rant -
zerheidt , überall waren bis 8 Morgen grosse
Brandflächen. Die Glaser bestreiten über¬
haupt , gebrannt zu haben . Es wird aber das
Gegenteil festgestellt und darnach entschie¬
den. (B . 138 .)

1740 , Oct. 7,Holzverkauf in der Nähe von Gertingen 63
(67) und bei Merten 52 Morgen . Ersteres Los
ging an Jean Calms für 5678 L . 5 s ., letzteres

i
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wurde nicht zugeschlagen . Der Forstmeister
Busselot hatte im Protokoll Nachstehendes
verfügt : «La mesure et arpentage desquelles
ventes sera faite par J .-B. Nicolas Bourgui -
gnon , arpenteur ord . de votre gruerie , avec
les figures contenant les pieds cormers , par -
rois et tournans , 4 8 arbres (baliveaux ) de
20 ä 30 ans 4 modernes , 4 anciens et 2 vieilles
ücorses , le tout de chesnes des plus beaux et
des plus sains que faire se pourra et ä leur
deffaut de hestres les plus vif et mieux tour -
nes . .. en Sorte que il soit toujours röserve
18 arbres par chacun arpent . (B . 147.)

1744 , Okt . 7.
Geänderte generelle Bestimmungen : Der

Ueberhalt der Baliveaux von 20—30 Jahren
wird von 8 auf 12 erhöht ; demnach der Ge¬
samtüberhalt einschliesslich der Escorses
modernes und anciennes auf 22 Bäume ge¬
bracht . (B . 147) .

1744 , Nov . 10.
Es werden verkauft 46 Morgen im Kanton

Moulendal an Pierre Stenger für 80 Fr . pro
Morgen ; 5 % Morgen im Kanton Weyerloch
an Pierre Francois Aveline für 20 Fr . pro
Morgen . CB. 147 .)

1747 .
Das Recht der Gemeinden auf Schweine¬

eintrieb gegen 4 Sols 6 Deniers (communautös
usagöes : Guerting , Crisvalt , Tromborn , Har¬
garten , Dalem , Falk , Ham , Merten , Bibling)
wurde um 1740 stets versteigert , z . B . 1747
für 526 Livres . (B . 147 .)

1747, Nov . 13.
Vergebung von Fallholz in verschiedenen

Kantonen der Houve de Merten . (B . 147.)
1748 , Sept . 14 .
Mit dem neuen Oberforstkommissar Gallois

kamen neue Bestimmungen , namentlich den
Bezahlungsmodus der versteigerten Schläge
betreffend : le sol pour livre für die Beamten
der Maitrise , 6 gros pro Morgen für die För¬
ster , und ebensoviel für den Rearpenteur .
«Les coupes des taillis seront faites de tire
ä aire le plus pres de terre que faire se
pourra ainsy que celles des arbres en Sorte
que les ventes soient bien nettoyöes de vieux
chicots , bois abroutis , epines et genetiöres .»
(B . 148.)
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1749 .
Verkauf von 37 7/8 Morgen in der Houve de

Forwiller an Jean Andrd Reigner , entre -
reneur des fortifications de Saarlouis . —
eberall in der Huf Vergebung von chablis

(Fallholz ) nach Klafter oder einzelnen Bäu¬
men . (B . 148.)

1750, Okt . 5.
Verkauf von sehr viel bois ä l’usage d ’ Hol¬

lande , auch in Gemeinden , aber an hiesige
Händler .

Verkauf von 2980 Klafter Windbrüche an
Francois Pleignier von Busendorf für 6900
Livres . (B . 148 .)

1751.
Verkauf von 83 Morgen am Kleinen Zoll

(taillis ) für 60 Livres pro Morgen .
Verkauf von 75 7/8 Morgen am Seneberg

zu 40 Livres pro Morgen an Mathias Gaudron
von Falk . Am grossen Zoll wurden damals
Steine gebrochen . (B . 148 .)

10 . 8 . 1753
wird ein «Cahier des charges de l’adjudica -
tion » ausgelegt . Es enthält in 32 Bestimmun¬
gen neue Anordnungen über das Verfahren
bei Holzverkäufen , Ueberhalt , Schlagord¬
nung , Abfuhrfrist , Aufsicht , Zahlungen und
Zahlfristen . Abschrift bei den Akten . (BA-M .)

Der Ueberhalt bleibt derselbe . Das Aus¬
gebotsverfahren wird verbunden mit drei
Lichtern , die nacheinander angezündet wer¬
den . Ghaque encliere sera simple au premier
feu , double au second et triple au troisifeme
et dernier . Pourront tous marchands et au -
tres non prohibds (conffere art . 13 du titre II
de l’ordonnance ), Croiser , Mitoyer , doubler
et Embanir sur le prix total de l’adjudication
jusqu ’au lendemain midy .

Le Croisement sera du sixifeme, le Tierce -
ment du Tier , le mitoyement de la moitid ,
le doublement ou Embanissement d ’une fois
autant que le prix de l ’adjudication . 16 Ar¬
tikel lauten allein über Zulassung zum Gebot ,
Verkaufsverfahren , Verzicht , Gebundenheit ,
Bürgen und Zahlungen . Das Verfahren war
äusserst kompliziert und hart . (Man ver¬
gleiche Verkäufe aus dem Register der
Gruerie von Bouzonville .) Es hat sich auch
auf die Hauer nicht erhalten . (B . 150 .)
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1754
wurden mehrfach Bienenschwärme teils mit
den Bäumen bei Lichtern versteigert . (B . 150 .)

1755, Okt . 14 .
Dem Martin Ory , Regisseur de la forge de

Betting , werden am Linenwalt 72 % Morgen,
im Falk 100 3/5 Morgen , im Moulenthal
509/10, Zennenberch 54 4/5 für zusammen
16 788 Livres zugeschlagen . Gleichzeitig frei¬
händiger Verkauf von ca . 23 Morgen de rd-
cepage an die Glaser für 1587 Livres . (B . 150 .)

1756 , Okt . 30 .
Verkauf von 6 Schlägen in der Huf, dar¬

unter 2 Schläge an die Glaser . Die übrigen
zur Versteigerung angebotenen werden erst
das folgende Jahr an Leopold Choisy, maitre
de forges , resident ä Castel , zugeschlagen ;
Bürge Claude Pierron , maitre des forges ä
Dilling . (B . 150 .)

1762 .
Verkauf von 900 Cordes de bois chablis gi-

santes : 1900 Livres , an Nicola Metzinger (de
Kerprichhemmersdorf ) le tout sans pr6judice
aux droits que r6sultent auxSieurs d’Hayaitge ,
Pierron et aux Verriers de Critzwald .
(B . 150.)

1763 .
Kleine Aenderungen in den § § 24 —26 .

Als § 31 wird eingeschoben :
«Les adjudicataires des taillis et futaies

d ’icelles seront tenü chacun en debit soy
d’entretenir et receper les lais de Separation
de leurs ventes sur 3 pieds de largeur jus -
qu ’au recollement a peine d’amande arbi -
traire afin de mettre les officiers en etat de
reconnaitre les picos Corniers et Parrois
pour eviter toutes confusions a cet sujet .»

Im ganzen hat das Cahier des charges
jetzt 33 Paragraphen .

14. 9. 1766 .
Ein Holzverkauf hat vermehrte (37 Para¬

graphen II) und geänderte Bedingungen ;
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§ 17 lautet: «Les adjudicataires lors du re-
collement seront ten * s de representer tous
les baliveaux marques en Reserve ensemble
les vieilles Ecorces , anciens , modernes et frui-
tiers et les anbres de limittes , Lisieres , pieds
Corniers et parrois et ä l ’dgard des partis ou
Von n ’aurait pü penetrer pour y marquer les
brins de l 'age , il sera reserve par arpent 12
baliveaux de Chfene autant que faire se
pourra et a leur defaut de hetre , frfine, orme
et autres de la meilleure Essence .»

Zwischen § 24 und 25 kommt :
«Les adjudicataires seront tenus (wie oben)

et apr6s les delais de vidange expir^s, de
faire fossoyer les chemins qu ’ils auront pra -
tiqu6s pour la sortie des bois de leurs ven -
tes .» Die Käufer wurden somit nicht nur zum
Recollement , sondern auch zum Wegebau
herangezogen. CB. 150 .)

Dieser Zustand erhielt sich längere Zeit !
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KAPITEL II
»

Das Forstpersonal der Mattrise .

Die Huf gehörte im 18. Jahrhundert zum
Ressort des herzogl., später königl. Forst¬
amtes Busendorf . Dasselbe zählte in seinem
Beamtenstab einen Maitre particulier , einen
Lieutenant particulier , einen Procureur du
roi, einen Garde -marteau , einen Arpenteur-
geometre und zwei Huissiers. Das Forstamt
hatte für den Schutzdienst der Gemeinde-
und Domanialwälder seines» Sprengels eine
Anzahl staatlich besoldeter Förster (Fores-
tiers) und einige Gardes ä cheval. Ausser den
herzoglichen Forstämtern gab es die herr¬
schaftlichen Grueries (z. B. Forbach, Pütt¬
lingen , Finstingen), die in einfacherem Per¬
sonalbestand (bailli -gruyer , procureur d’of-
fice und greffier) die Angelegenheiten der
zuständigen Wälder wahrnahmen . Die Forst¬
ämter besassen von der niederen bis zu der
höchsten Stufe zugleich administrative und
richterliche Befugnisse , waren Richter in
eigener Sache . Das Szepter des Forstregimen¬
tes führte der herzogliche Oberforstmeister,
der «Grand-Maitre , Röformateur des Eaux et
Forets de Lorraine et Barrois» .

Für die erste Hälfte des 18 . Jahrhunderts
ergeben die Busendorfer Forstdokumen te
(Bezirksarchiv Metz , B . 138 , 147, 148, 150 und
Forstarchiv Bolchen) nachstehende Beamten¬
reihe.

A. Oberforstmeister.

de Kiecler Henri Joseph, öcuyer, seigneur
de Gueblange et de Kierperg, auditeur de la
Chambre des Comptes de Lorraine , Commis-
saire gindral et röformateur des eaux et fo¬
rets , au döpartement du bailliage d ’Alle -
magne (Sarreguemines) . Er residierte in
Nancy ; seine Amtstätigkeit ist beurkundet
von 1699 bis 1723 , wo der Name de Kiecler ,
fils, an dessen Stelle erscheint und zwar bis
1727 .
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d'Hablenville Jean -Frangois , 6cuyer , con-
seiller de S . A. R. en ses conseils et en sa
Chambre des Comptes , Grand gruyer , Mattre
giniral et R6formateur des Eaux et Forets
au ddpartement de Pont -ä-Mousson, 1727 bis
1737.

de Busselot Charles -Henry , ecuyer , conseil-
ler du Roy en ses conseils , Grand gruyer ,Mattre giniral et Reformateur des Eaux et
Forets de Lorraine et Barrois au d6parte -
ment de Pont -ä -Mousson, 1740— 1747 (mort
ä Metz 1762).

de Gallois Franfois -Paul , Chevalier, Sei¬
gneur d’Ampenoix , conseiller secritaire
d’Etat , commandements et finances de Sa
Majest£ le Roy de Pologne , Duc de Lorraine
et de Bar , et Commissaire ddpute de Son
Conseil pour l’administration et r £formation
g6n6rale des eaux et forfits des dits Duch6s
de Lorraine et de Bar , 1748 bis

Mathieu Claude -Nicolas , Chevalier, seigneur
d’Oriocourt , Bazoncourt , Villers et Oziers,Conseiller du Roy en ses Conseils, Grand
maitre , Enqueteur et g£n6ral Reformateur
des Eaux et Forets de France au ddparte -
inent des Duch6s de Lorraine et Barrois
(1756- 1775).
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B . Forstbeamten der Matinee de Bouzottvftle.

1 . Gruuer : Lattmann (1706), Rene! Henry
(1711— P/öO), Forge de Barst : Jean Henry ,
p6re , 1751 — 1753 . Forget de Barst : Charles -
Eloy-Ferdinand , fils, 1753 — 1779 .

2 . Procureurs (substituls ) : Cassigny (Pa -
pagny ?) (1706) , Louis Reynard (1718), Ar¬
nould Tock (1725 - 1750), Sadot (1756), J .-B .
Tailleur (1751).

3 . Officiers de la maitrise : Jost Hennequin ,
assesseur et garde -marteau (1707) ; Du Molart
(1742- 1751) ; Pelgrin L. (1752 - 1753) ; Collin
(1752- 1753).

4 . Greffiers : Duplessy (1706), Schelinger
(1706) ; BLake (1708) ; Terrier Philippe -Charles
(1725- 1742) ; Pidolot (1742- 1752) ; Scholtus
sen . et jun . (1761 — 1753).

5 . Avocats-contröleurs .- Pusoul (1708) ;
Noel (1711) ; Taffin (1742- 1749 ).

6 . Arpenteurs : Bourguignon (1711— 1742),
Le Tixe^ant (1757).

Der Geometer Claude Letixerant pachtete
das herrschaftliche Gut von Grosshemmers -
dorf , Kreis Saarlouis , zog sich dorthin zurück
vor 1767 und starb daselbst 1799 , 85 Jahre alt .
Auch sein Sohn und Nachfolger als Geo¬
meter (1776), Joh . Franz Thomas , bewohnte
um 1780 diesen Ort . (Kirchenbücher Gross¬
hemmersdorf .)

J
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NACHWORT .

Wer mit uns den Lebensweg des Hufwal¬
des mitgegangen , schaut über Jahrhunderte
an Zeitenraum und Menschenarbeit . Völker
haben gewechselt , am Walde ihre Spuren
zurückgelassen , Spuren verschiedentlich auf¬
geprägt , je nachdem diejenigen , die an sei¬
nem Schicksal sich beteiligten , Stellung ge¬
nommen in dem gewaltigen Ringen der zwei
Weltenströmungen : Hie Idealismus , Begeiste¬
rung für edlen Naturgenuss , hie Materialis¬
mus, Geldgewinn . Wie wird für unsere Huf
der zähe Wettkampf sich auswirken ? Wel¬
chen Ausgang wird er dem liebgewonnenen
Gottesgarten bringen ? Der höheren Kraft
wird der Sieg doch bleiben !

Lass die schimmligen Scharteken
Unterm Kessel sich verrauchen :
Kohlen sind ’s, die wir bedürfen ,
Dämpfe sind ’s, die wir gebrauchen !

Dennoch klingt es in den Lüften,
Aus des Haines Dämmerungen ,
Und die Amsel hat ihr letztes
Lied noch lange nicht gesungen .

(Weber , Dreizehnlinden .)
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Quellen- und Literaturnachweis .

Erweiterte Titel der abgekürzt zitierten
Werke und Abhandlungen .

AC = Mdmoires de l’Academie imperiale de
Metz, Annde 1857— 1858.

AT = Die alten Territorien des Bezirkes
Lothringen , 2 . Teil , Strasshurg 1909 .

BAM = Bezirksarchiv , Metz (Bündel B . 138,
147, 148, 150).

C = Commentaire sur l’Ordonnance des Eaux
et Forets du mois d ’Aoüt 1660, Lyon
1782.

GDB’ = Cahiers de doleances des Commu-
nautds en 1780 ; Bailliages de Boulay et
de Bouzonville . (Quellen zur lothr . Ge¬
schichte . Bd . IX, Metz 1908 .)

DB = Dictionnaire topographique de Lan¬
den departement de la Moselle, par
Bouteiller , Paris 1874.

DV = Dictionnaire du ddpart . de la Moselle,
par Viville, Metz 1817 .

FB = Forstarchiv Bolchen , ebenda .
GF = Gemeindearchiv Falk , besonders Ur¬

kunde vom 29 . 8 . 1775 über Berechti¬
gungen in der Huf, eingeheftet im
Taufbuch 1790 - 1792 .

'

IiE = Heimat -Ecke , Beilage der «Lothr .
Volkszeitung », Metz, 1928 — 1933.

HL = Herders Konversationslexikon , Strass¬
burg 1908 .

J = Jahrbuch der Gesellschaft für Lothr .
Gesch . u . Altertumskunde , Bd . 1912 U.H913.

KH = Kirchenbücher der Gemeinde Hargar¬
ten , ebenda .

KF = Kirchenbücher der Gemeinde Falk ,
ebenda .

KL -— Kirchenbücher der Gemeinde Lübeln,
ebenda .

LG = Lauer , Die Glasindustrie im Saar¬
gebiet , Braunschweig 1922 .

MA = La Moselle administrative , Anndes
1857 - 1869 .
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NH = Ney, Geschichte des heiligen Forstes
bei Hagenau im Eis ., Strassburg 1888
und 1890.

OL = Ortsgeschichte Lothringens , Bd . I bis
XXVI (1908- 1932).

R = Das Reichsland Els.-Lothr ., drei Teile,
Strassburg 1898 —1901.

T = Le Territoire du dep . de la Moselle, par
E . de Chastellux , Metz 1860.

VS = Verronnais , Statistique historique du
d6p . de la Moselle , Metz 1844 .
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